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Vorwort 
 
Seit dem 1.1.2009 ist der Schweizerische Strommarkt partiell geöffnet. Unter dem Vorbehalt eines 
Referendums soll er in einem zweiten Schritt nach fünf Jahren vollständig geöffnet werden.  
Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) wurde am 23.03.2007 vom Parlament angenommen. Das 
Referendum wurde nicht ergriffen. Die Stromversorgungsverordnung (StromVV) ist am 14.03.2008 
durch den Bundesrat erlassen und am 12.12.2008 ergänzt worden. Im Verlauf der Marktöffnung treten 
diese beiden grundlegenden Texte gestaffelt in Kraft.  
 
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips wurde, unabhängig von politischen Entwicklungen, im Rahmen 
des Projekts Merkur Access II ein umfassendes Regelwerk durch Fachleute der Branche 
ausgearbeitet. Dieses betrifft die Nutzung der Stromnetze und die Organisation des 
Energiegeschäftes. Mit diesem Regelwerk steht der Elektrizitätswirtschaft eine branchenweit 
anerkannte Empfehlung zur Organisation des liberalisierten Strommarktes zur Verfügung.  
 
StromVG und StromVV verlangen die Erarbeitung von Richtlinien zu verschiedenen Sachverhalten 
durch die Branche. Diese Aufgabe wurde im Rahmen der Branchendokumente erfüllt. Die 
entsprechenden Kapitel in den verschiedenen Dokumenten sind im Kapitel 7 des MMEE aufgeführt. 
Das Grundsatzdokument der Branchenempfehlung ist das „Marktmodell für die elektrische Energie - 
Schweiz“ (MMEE – CH), worin die zentralen Aspekte der Organisation des Strommarktes Schweiz 
geregelt sind.  
 
Das vorliegende Netznutzungsmodell für die Verteilnetze (NNMV – CH), das Netznutzungsmodell für 
das Übertragungsnetz (NNMÜ – CH), der Transmission Code (TC – CH), das Balancing Concept (BC 
– CH), der Metering Code (MC – CH) und der Distribution Code (DC – CH) sind Schlüsseldokumente.  
Abgestimmt auf diese zentralen Dokumente werden die Umsetzungsdokumente sowie die nötigen 
„Werkzeuge“ durch die Branche erarbeitet. 
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1. Einleitung 
(1) Das vorliegende NNMV – CH beschreibt Regeln für die transparente und 

diskriminierungsfreie Organisation der Nutzung der schweizerischen Verteilnetze. Es regelt 
die kommerziellen Aspekte der Netznutzung der Netzebenen 2 bis 7 im schweizerischen 
Strommarkt und bildet eine einheitliche Grundlage für die Ermittlung der 
Netznutzungsentgelte sowie für die Koordination zwischen Verteilnetzbetreibern.  

(2) Das NNMV – CH behandelt dabei folgende Themen:  

 

�  Organisation der Netznutzung 

�  Systemgrenzen Verteilnetz 

�  Ermittlung der anrechenbaren Kosten 

�  Abwicklung zwischen Netzbetreibern 

�  Abrechnung für die Endverbraucher 

 
(3) Vertiefende Erläuterungen werden in Anhängen dargestellt. 
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2. Organisation der Netznutzung 
(1) Mit dem Netznutzungsmodell werden zwei Ziele angestrebt: Die nicht-diskriminierende 

Nutzung der Netze und die Sicherstellung der für die netzseitige Versorgungsqualität 
notwendigen Mittel für Betrieb und Investitionen. Zur Sicherung niedriger 
Netznutzungsentgelte für alle Netznutzer und damit aus volkswirtschaftlichem Interesse soll 
das vorhandene Netz für Einspeisung und Entnahme genutzt werden. Der Bau von 
zusätzlichen parallelen Leitungen und Anlagen soll möglichst vermieden werden.  

(2) Im Folgenden werden die grundlegenden organisatorischen Prinzipien dargelegt, die von den 
Verteilnetzbetreibern im Zusammenhang mit der Netznutzung zu beachten sind.  

2.1. Ausspeisemodell  
(1) Das Netznutzungsmodell basiert gemäss MMEE – CH, Abschnitt 4.1.1, auf dem Grundsatz 

des Anschlusspunktmodells. Für die Beurteilung der Netznutzung ist grundsätzlich die Aus- 
bzw. die Einspeisung von Elektrizität durch Endverbraucher bzw. Erzeuger an ihren 
Anschlusspunkten an das Netz massgebend. Die Netznutzung ist damit unabhängig von den 
einzelnen Lieferbeziehungen (Transaktions- und Vertragswege-Unabhängigkeit). Das 
Anschlusspunktmodell wird in der Regel als ein ausspeiseseitiges Modell realisiert, d.h. das 
Netznutzungsentgelt wird beim Endverbraucher erhoben. Erzeuger haben in der Regel kein 
Netznutzungsentgelt zu entrichten (vgl. Abschnitt 3.4). 

2.2. Aufgaben der Akteure im NNMV – CH 
(1) Im MMEE – CH, Abschnitt 2.2, werden die folgenden Marktakteure unterschieden, welche im 

Zusammenhang mit der Netznutzung relevant sind: 

2.2.1. Verteilnetzbetreiber (VNB) 
(1) VNB sind natürliche oder juristische Personen, welche Elektrizitätsnetze betreiben. Sie sind 

die verantwortlichen Stellen für die Gewährleistung eines sicheren, zuverlässigen und 
leistungsfähigen Betriebs des Verteilnetzes. Sie übernehmen in dem ihnen zugewiesenen 
Netzgebiet die öffentliche Anschlusspflicht. Betreiber von elektrischen Anlagen ohne 
zugewiesenes Netzgebiet und ohne öffentliche Anschlusspflicht gelten nicht als 
Verteilnetzbetreiber.  

(2) Die VNB sind verantwortlich für die nicht-diskriminierende Bereitstellung des Verteilnetzes, 
für die Verteilung der elektrischen Energie sowie für die Bereitstellung der im Verteilnetz 
erforderlichen Systemdienstleistungen. Erläuterungen zu den Systemdienstleistungen enthält 
der Distribution Code. 

(3) Wirtschaftlich sensible Informationen, die aus dem Betrieb der Verteilnetze gewonnen 
werden, müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht für andere Tätigkeitsbereiche 
genutzt werden.  

(4) Der Betrieb des Verteilnetzes ist buchhalterisch von den übrigen Tätigkeitsbereichen zu tren-
nen. Der VNB erstellt eine Jahresrechnung und Kostenrechnung, die jeweils von den übrigen 
Tätigkeitsbereichen getrennt ist. 

2.2.2. Weitere Akteure  
(1) Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB):  Die Aufgaben des ÜNB im Zusammenhang mit der 

Netznutzung sind im NNMÜ – CH beschrieben 

(2) Erzeuger:  Ein Erzeuger ist ein Netznutzer und entrichtet in der Regel kein 
Netznutzungsentgelt (siehe auch 3.4.7). 

(3) Lieferant:  Ein Lieferant kann die Netznutzung im Auftrag eines Endverbrauchers 
wahrnehmen. Voraussetzung dafür ist eine Bevollmächtigung des Lieferanten sowie ein 
Lieferantenrahmenvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant. 

(4) Endverbraucher:  Ein Endverbraucher ist Netznutzer und entrichtet das 
Netznutzungsentgelt. Überträgt ein Endverbraucher die Netznutzung einem Lieferanten, 
bleibt der Endverbraucher Schuldner des Netznutzungsentgelts (Art. 9 StromVV). 
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2.3. Vertragsbeziehungen 
(1) Im Zusammenhang mit dem Netznutzungsmodell für Verteilnetze sind vertragliche 

Regelungen zwischen den Verteilnetzbetreibern und den übrigen Marktakteuren zu treffen. 
Die für den NNMV wesentlichen Vertragsbeziehungen zwischen den Marktakteuren laut 
MMEE-CH, Abschnitt 2.3 sind in Abbildung 1 schematisch dargestellt; die weiteren 
Vertragsbeziehungen sind nur angedeutet (graue Farbe).  

(2) Im Zusammenhang mit der Netznutzung sind für die Verteilnetzbetreiber der 
Netznutzungsvertrag oder eine vergleichbare Regelung sowie der Rahmenvertrag zur 
Abwicklung der Netznutzung durch Lieferanten von besonderer Relevanz. Zu den einzelnen 
Verträgen stehen als Beispiele Musterverträge des VSE zur Verfügung. 

 

 
 
Legende: 

 
 
Abbildung 1   Wesentliche Vertragsbeziehungen in Anlehnung an das MMEE-CH 
 

2.3.1. Netznutzungsvertrag  
(1) Bei Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen gemäss Distribution Code schliesst der VNB 

mit einem Netznutzer einen Netznutzungsvertrag ab. Der Netznutzungsvertrag regelt die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten, die sich aus der Nutzung der Netzinfrastruktur für 
Stromlieferungen (Einspeisung oder Ausspeisung) sowie der Beanspruchung der durch den 
VNB und den ÜNB bereitgestellten Systemdienstleistungen durch den Netznutzer ergeben. 
Voraussetzung für den Abschluss eines Netznutzungsvertrages ist ein gültiger 
Netzanschlussvertrag oder eine vergleichbare Regelung. 
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(2) Der Netznutzungsvertrag besteht zwischen Netznutzer und dem Netzbetreiber, in dessen 
Netz sich der Messpunkt befindet. D.h. nur der Netzbetreiber, an dessen Netz der 
Endverbraucher angeschlossen ist, tritt gegenüber dem Endverbraucher in Erscheinung und 
wickelt die Netznutzung für alle ihm vorgelagerten Netzbetreiber ab. Die Verwendung von 
allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. Reglementen, Tarifblättern etc. als 
Netznutzungsvertrag ist zulässig. 

(3) Mögliche Regelungsgegenstände des Netznutzungsvertrages sind unter anderem: 

�  Recht zur Netznutzung ab Anschlusspunkt einschliesslich aller vorgelagerten 
Netzebenen in der Schweiz, 

�  Pflicht zur Entrichtung des Netznutzungsentgelts gemäss MMEE-CH und der 
entsprechenden Umsetzungsdokumente sowie allfälliger Steuern, Abgaben und weiterer 
Leistungen an das Gemeinwesen, 

�  Vereinbarungen bzw. Vorgaben für den ordnungsgemässen Betrieb der Anlage(n) des 
Netznutzers, zulässige Netzrückwirkungen, 

�  Regelungen hinsichtlich des Zutrittsrechts, 

�  Einbau, Betrieb, Ablesung von Steuer-, Mess-, Schutz- und Kommunikations-
einrichtungen, 

�  Messpunktbezeichnung, 

�  Austausch von Messdaten, 

�  Zuordnung der Endverbraucher ohne Lastgangmessung auf Standardlastprofile,  

�  Informationsaustausch, Mitteilungspflichten, 

�  Bedingungen für die Unterbrechung der Netznutzung, 

�  Im Falle von Endverbrauchern sind im Netznutzungsvertrag Regelungen für eine 
mögliche Ersatzbelieferung (z.B. bei Ausfall des Lieferanten) aufzunehmen. 

 
(4) Der VNB kann in begründeten Fällen für die Netznutzung vom Schuldner des 

Netznutzungsentgelts (Endverbraucher) eine angemessene finanzielle Sicherheitsleistung 
verlangen. Der Netznutzungsvertrag wird zwischen dem VNB und dem Netznutzer 
abgeschlossen. Der Endverbraucher kann die Abwicklung der Netznutzung einem 
Lieferanten übertragen (Art. 9 StromVV). 

(5) Um eine Gleichbehandlung von Netznutzern mit einer ähnlichen Verbrauchscharakteristik zu 
gewährleisten, ist der VNB berechtigt, zusätzliche Vorgaben für die bei der Ermittlung der 
Netznutzungsentgelte zu berücksichtigenden abrechnungsrelevanten Parameter zu 
definieren. Dies kann z.B. in Form einer Vorgabe einer Mindestverrechnungsleistung, eines 
angenommenen Mindestverbrauchs, einer minimal angenommenen jährlichen 
Leistungsgebrauchsdauer und/oder durch Pönale bei Unterschreitung der entsprechenden 
Parameter erfolgen. Derartige Anpassungen sind Bestandteil der Netznutzung und somit in 
der Summe der Netznutzungsentgelte zu berücksichtigen.  

(6) Der VNB ist berechtigt, die Nutzung des Verteilnetzes durch den Netznutzer unter 
bestimmten Umständen zu unterbrechen, z.B. im Falle schwerwiegender Verletzungen des 
Netznutzungsvertrags oder bei Nichtzahlung von fälligen Entgelten. Das Recht des VNB zur 
Trennung eines Netzanschlusses gemäss DC – CH, Abschnitt 3.2.3, bleibt hiervon unberührt. 

2.3.2. Rahmenvertrag zur Abwicklung der Netznutzung  durch Lieferanten 
(1) Inhalte des «Rahmenvertrags zur Abwicklung der Netznutzung durch Lieferanten» sind unter 

anderem:  

�  Voraussetzung für die Belieferung, 

�  Abwicklung des Lieferantenwechsels, 

�  Mögliche Ersatzbelieferung bei Ausfall eines Lieferanten, 

�  Definitionen im Zusammenhang mit der Leistungsmessung bzw. den Lastprofilen, 

�  Bedingungen für die Messung und Abrechnung sowie den Datenaustausch, 

�  Bestimmungen zur Stellvertreterregelung für die Verrechnung des Netznutzungsentgelts. 
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Stellvertreterregelung für die Verrechnung der Netz nutzung 

(2) Die Netznutzung wird im Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Endverbraucher 
geregelt. Der Endverbraucher kann die Abwicklung der Netznutzung einem Lieferanten 
übertragen. Auf Verlangen des Endverbrauchers stellt der Netzbetreiber die Rechnung für die 
Netznutzung dem Energielieferanten zu. Dies setzt eine vorherige vertragliche Regelung 
zwischen Netzbetreiber und Lieferant voraus. Der Endverbraucher bleibt gegenüber dem 
Netzbetreiber immer Vertragspartner und Schuldner für die Netznutzung (Art. 9 StromVV).  

(3) Die Stellvertreterregelung bezieht sich auf die Verrechnung der Netznutzungsentgelte. 

(4) Mögliche Inhalte bezüglich der Stellvertreterregelung, die innerhalb des Rahmenvertrags zur 
Netznutzung durch Lieferanten festgelegt werden können, sind unter anderem: 

�  Zulassungsbedingungen für den Lieferanten 

�  Modalitäten für die finanzielle Abwicklung 

2.3.3. Weitere Verträge  
(1) Zwischen den Netzbetreibern sowie weiteren Akteuren bestehen weitere Verträge, in denen 

Anschluss, Betrieb, Nutzung, Verrechnung und Datenaustausch geregelt werden. Eine 
Übersicht zu den Verträgen ist im MMEE-CH, Abschnitt 2.3, enthalten. Details zu den 
Vertragsbeziehungen (ausser Netznutzungsverträge) sind in den weiteren 
Schlüsseldokumenten geregelt. 
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3. Systemgrenzen Verteilnetz 
(1) Im Zusammenhang mit der Kostenermittlung für das Verteilnetz und zur Regelung der 

Beziehungen zu den übrigen ans Verteilnetz angeschlossenen Marktakteuren müssen die 
Systemgrenzen des Verteilnetzes definiert sein. Die folgenden Ausführungen zu den 
Systemgrenzen dienen in erster Linie der Aufbereitung der kommerziellen Informationen 
nach einheitlichen Kriterien als Basis für die Berechnung des Netznutzungsentgelts. Die 
Datenerfassung und -aufbereitung für andere Bereiche, z.B. für Netzplanung und -
bewirtschaftung, sind davon nicht betroffen. 

(2) Im Folgenden wird zunächst das Netzebenenmodell (Abschnitt 3.1) erläutert bevor auf die 
Zuordnung der einzelnen Netzelemente auf die Netzebenen eingegangen wird (Abschnitt 
3.2). In Abschnitt 3.3 werden Lösungen zur Abgrenzung zwischen Netzbetreibern ausgeführt. 
Die Modalitäten für den Anschluss von Erzeugern und Endverbrauchern sind in den 
Abschnitten 3.4 bzw. 3.5 enthalten. 

3.1. Netzebenenmodell 
(1) Für eine transparente Zuweisung der Netzkosten werden gemäss MMEE – CH, Abschnitt 

4.1.2, die Übertragungs- und Verteilnetze in vier Spannungsebenen und drei 
Transformationsebenen und damit in sieben Netzebenen aufgeteilt. Das Übertragungsnetz 
umfasst die Netzebene 1 (in der Regel entspricht dies dem 220/380 kV-Netz)1 . Das 
Verteilnetz umfasst die Netzebenen 2 bis 7, die in Abbildung 2 innerhalb des grauen Kastens 
liegen. 

 

                                                      

1  Die genaue Zuordnung der Netzelemente, die zum Übertragungsnetz gehören, ist in Artikel 4 Absatz 1 Bst. h StromVG geregelt. 
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Abbildung 2 Netzebenenmodell 
 
(2) Eine feinere Untergliederung der Netzebenen zur verursachergerechten Kostenzuweisung ist 

möglich. 

 

3.2. Zuordnung der Netzelemente zu den Netzebenen 
(1) Bei der Zuordnung der einzelnen Netzelemente zu den Netzebenen ist folgendermassen 

vorzugehen. 

3.2.1. Schaltfelder 
(1) Trennstelle zwischen den Netzebenen ist immer das Schaltfeld. Sammelschienen, 

Kuppelfelder, Sekundärtechnologie, Nebenanlagen und Gebäude sind anteilsmässig den 
einzelnen Schaltfeldern zuzuordnen. 
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3.2.2. Erzeugung 
(1) Die Übergabestelle der erzeugten Energie eines Kraftwerkes ist der jeweilige Einspeisepunkt. 

Ungeachtet der Eigentumsverhältnisse werden alle Leitungsabgänge (inklusive 
Sammelschienenanteil etc.) kostenmässig dem Netz zugeordnet (vgl. Abbildung 3). 
Kraftwerksinterne Leitungen sowie Leitungen zwischen Kraftwerk und Netzanschlusspunkt, 
die nicht gleichzeitig der Versorgung dienen, werden dem Kraftwerk zugeordnet. 

 
 

  
 
Abbildung 3  Abgrenzung der Erzeugung vom Netz 
 

3.2.3. Verteilnetze 
(1) Zu den überregionalen, regionalen und lokalen Verteilnetzen gehören alle Leitungen inklusive 

Schaltfelder der entsprechenden Spannungsebene (vgl. Abbildung 4). Eine Ausnahme bilden 
die Netzebenen 5 und 7, wo die innerhalb einer Transformatorenstation liegenden 
Schaltfelder in der Regel der Netzebene 6 zugeordnet werden. 

 

 
Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Transformator

Schaltfeld

 
Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Transformator

Schaltfeld

 
 
Abbildung 4  Netz der Ebenen 3 und 5 
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3.2.4. Transformation der Netzebenen 2 und 4 (Stand  20092) 
(1) Zur Transformation der Netzebenen 2 und 4 gehören alle Transformatoren inklusive deren 

oberspannungs- und unterspannungsseitigen Schaltfelder (vgl. Abbildung 5). 

 

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

 
 
Abbildung 5  Transformation der Ebenen 2 oder 4 

3.2.5. Transformation der Netzebene 6 
(1) Für die Zuordnung der Transformation der Netzebene 6 gibt es drei Varianten. Variante 1 

stellt die Hauptvariante dar.  

�  Variante 1: Zuordnung sämtlicher Elemente der Transformatorenstation zur Netzebene 6 

�  Variante 2: Zuordnung von Elementen zu den Netzebenen 5 und 6 

�  Variante 3: Zuordnung von Elementen zu den Netzebenen 5, 6 und 7 

 
(2) Variante 1 : Der Netzebene 6, d.h. den Transformationen zwischen regionalen und lokalen 

Verteilnetzen werden neben den oberspannungs- und unterspannungsseitigen Schaltfeldern 
der Transformatoren auch alle anderen ober- und unterspannungsseitigen Schaltfelder 
innerhalb der Transformatorenstation zugeordnet, d.h. die komplette Trafostation (vgl. 
Abbildung 6). 

 

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

 
 
Abbildung 6  Zuordnung sämtlicher Elemente der Transformatorenstation zur Netzebene 6 

                                                      

2 Ab 1. 1. 2010 gehören die Schaltfelder vor dem Trafo der NE 2 dem Übertragungsnetz (StromVV Art 32, Abs. 3) 
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(3) Ausnahmen bei der Zuordnung von Elementen innerhalb der Variante 1 sind möglich, wenn 
es sich bei den Elementen nicht um reine Transformationen handelt, sondern um kombinierte 
Anlagen oder Anlagenteile die problemlos einer Netzebene zugeordnet werden können (vgl. 
Abbildung 7).  

(4) Beispiele (nicht abschliessend): 

-  Mittelspannungs-Messstationen (mit oder ohne Transformatoren), 

-  Schaltstationen, 

-  Industriestationen teilweise im Besitz des Endverbrauchers. 

 

Schaltfeld

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Sammelschiene und Schaltfelder

Schaltfeld

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Sammelschiene und Schaltfelder

 
 
Abbildung 7  Elemente ausserhalb der Transformatorenstation auf Netzebene 6 
 
 
(5) Variante 2 : Abweichend von der Erfassung der Transformation als Block auf Netzebene 6 

gemäss Abbildung 6, können die Schaltfelder auf der Oberspannungsseite z.B. mithilfe von 
Kostenschlüsseln der Netzebene 5 zugeordnet werden (vgl. Abbildung 8). 

 

Schaltfeld

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Sammelschiene und Schaltfelder

Schaltfeld

Transformator

Schaltfeld

Sammelschiene und Schaltfelder

Sammelschiene und Schaltfelder

 
 
Abbildung 8 Zuordnung der Transformation zur Netzebene 5 und 6 
 
(6) Variante 3 : Bei der Erfassung der Netzelemente für die Transformation zwischen 

Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz kann als dritte Variante ein Vorgehen analog zu 
den Netzebenen 2 und 4 angewendet werden (vgl. Abbildung 5). 
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3.3. Grenzen zwischen Netzbetreibern 
(1) In diesem Abschnitt werden die grundsätzliche Zuordnung der Netzbetreiber zu den 

Netzebenen (Abschnitt 3.3.1) sowie das Vorgehen bei besonderen Konstellationen 
(Abschnitte 3.3.2 bis 3.3.5) beschrieben. Abschnitt 3.3.6 enthält kommerzielle Aspekte des 
Netzanschlusses von Verteilnetzbetreibern. 

3.3.1. Grundsätzliche Zuordnung von Netzbetreibern zu Netzebenen 
(1) Netzbetreiber bestimmen innerhalb ihres Netzes die Bedingungen, die für den Anschluss von 

Netzbetreibern an die einzelnen Netzebenen gelten. Die Bedingungen sollen nicht-
diskriminierend sein und sich am Ziel einer sowohl technisch als auch volkswirtschaftlich 
effizienten Lösung orientieren.3  

(2) Deshalb ist die Zuordnung von nachgelagerten Netzbetreibern für die Netznutzung 
grundsätzlich nur zu den Netzebenen 3, 5 und 7 möglich (vgl. Abschnitt 7.1).  

(3) Abweichungen von der Zuordnung auf die Netzebenen 3, 5 und 7 sind nur möglich, wenn 
dadurch die verursachergerechte Kostentragung für alle betroffenen Netzbetreiber 
verbessert, ein «Pancaking-Problem» gelöst oder historisch gewachsene Strukturen besser 
abgebildet werden können. 

3.3.2. Hintereinander geschaltete und vermaschte Ne tze («Pancaking-Problem») 
(1) Wenn Netze unterschiedlicher Eigentümer innerhalb einer Netzebene hintereinander 

geschaltet oder auf der gleichen Netzebene vermascht sind, besteht die Gefahr von 
Doppelbelastungen der Endverbraucher («Pancaking»).  

(2) Die jeweils betroffenen Netzbetreiber haben durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, 
dass keine Doppelbelastung von Endverbrauchern resultiert, welche sich allein durch die 
unterschiedliche Eigentümerschaft der Netze ergibt und welche nicht durch höhere effektive 
Kosten begründet ist (Art. 17 StromVV).  

(3) Konkrete Lösungen werden zwischen den betroffenen Netzbetreibern auf dem 
Verhandlungsweg einvernehmlich ausgearbeitet. Zur Verhinderung des «Pancaking-
Problems» sind regionale oder auf die Verhältnisse der Netzbetreiber abgestimmte sinnvolle 
Lösungen festzulegen. 

(4) Folgende Lösungen werden empfohlen: 

�  Funktionale Aufteilung der Netzebene in Transport- und Verteilnetzebene (5a/5b) 

�  Verträge mit Ausgleichszahlung 

�  Netzpreisverbund oder Netzkostenverbund 

�  Strukturbereinigungen 

�  Kostenaufteilung auf Basis von Lastflussberechnungen und übertragener Energie 

�  weitere bi- oder multilaterale Verhandlungslösungen 

Die Lösungen werden in Abschnitt 7.2 erläutert 

3.3.3. Mehrere direkte Vorlieger 
(1) Wird ein nachgelagerter Netzbetreiber von mehr als einem vorgelagerten Netzbetreiber 

angespiesen, ist zur Bestimmung der anteiligen Kostentragung durch das Nachliegernetz 
eine Verhandlungslösung zwischen den entsprechenden Vorliegernetzen und dem 
Nachliegernetz herbeizuführen.  

(2) Eine Doppelbelastung der Endverbraucher des Nachliegernetzes, die sich allein durch die 
unterschiedliche Eigentümerschaft der Vorliegernetze ergibt und die nicht durch höhere 
effektive Kosten begründet ist, ist nicht zulässig.  

                                                      

3  Die technischen Bedingungen für den Anschluss an die Netzebenen werden im Distribution Code geregelt. 
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3.3.4. Behandlung von Reserve- und Notanschlüssen  
(1) Für die Kalkulation und Verrechnung der Netznutzungsentgelte sind in der Regel die Haupt-

anschlüsse relevant. Bei Reserve- und Notanschlüssen (vgl. zur Definition DC – CH, 
Abschnitt 3.3.1 (15)) zwischen Netzbetreibern sind die folgenden Fälle zu unterscheiden: 

�  Bei Reserve- und Notanschlüssen, die einseitig einem Netzbetreiber dienen, wird zur 
Sicherstellung der verursachergerechten Kostentragung ein Beitrag an die Netzkosten 
geschuldet. Wenn durch den Reserve- oder Notanschluss Redundanzen bestehen (z.B. 
Anschluss an einen zusätzlichen Versorgungszweig), hat der Netzbetreiber für den 
zusätzlichen Anschluss die durchschnittlichen Kosten der vorgehaltenen Leistung aller 
Netzebenen zu bezahlen. Entsprechende Abgeltungen sind in der Netzkostenkalkulation 
als anrechenbare Kosten bzw. als kostenmindernde Erlöse anzusetzen. 

�  Bei Reserve- und Notanschlüssen, die beiden Netzbetreibern dienen (Anschlüsse auf 
Gegenseitigkeit), fällt in der Regel kein Netznutzungsentgelt an. Allfällige 
Ausgleichszahlungen sind in der Netzkostenkalkulation als anrechenbare Kosten bzw. als 
kostenmindernde Erlöse anzusetzen. 

(2) Alle Anschlüsse sind einer Netzebene zuzuteilen. Für Anschlüsse können Anschluss- 
und/oder Netzkostenbeiträge erhoben werden. 

3.3.5. Zulassung von Parallelleitungen  
(1) Im Interesse möglichst geringer volkswirtschaftlicher Kosten ist die Änderung eines 

Hauptanschlusses nur in Ausnahmefällen zulässig. Folgende Ausnahmen sind möglich 
(abschliessende Aufzählung):4 

�  zur Erhöhung der individuellen quantifizierbaren Versorgungsverfügbarkeit, wobei bei 
Überschreitung des Minimalstandards die Kosten und der Ausgleich der Preissolidarität 
durch den Wechselwilligen zu übernehmen sind (Art. 5 Abs. 5 StromVG) und der 
bisherige Netzbetreiber ein Nachbesserungsrecht hat5 oder 

�  wenn ein Gleichstand oder eine Erhöhung der Gesamteffizienz (siehe Abschnitt 7.5) aller 
betroffenen Netzbetreiber zugunsten der Netzanschlussnehmer nach erfolgter 
Entschädigung der nicht mehr genutzten Netzteile (Art. 5 Abs. 5 StromVG) (entsprechend  
Abschnitt 7.4) und nach Ausgleich der Preissolidarität erreicht wird. Damit sollen 
technische und wirtschaftliche Strukturanpassungen möglich sein. 

3.3.6. Kosten des Netzanschlusses von Verteilnetzbe treibern 
(1) In der Regel tragen die Verteilnetzbetreiber die jeweiligen Kosten für Bau, Betrieb und 

Instandhaltung ihrer Anlagen bis zur festgelegten Anschlussstelle gemäss Abschnitt 3.3.1 
selbst.  

(2) Der vorgelagerte Netzbetreiber kann nach vordefinierten Kriterien (z.B. vereinbarte Leistung) 
dem nachgelagerten Netzbetreiber Anschlussbeiträge in Rechnung stellen.  

(3) Aus dem Anschlussbeitrag lässt sich kein Recht auf Eigentum an den entsprechenden 
Anlagen ableiten. Es besteht kein Anspruch auf ganze oder teilweise Rückzahlung des 
Beitrags. 

(4) Anpassungen und Wiederanschlüsse des Netzanschlusses gehen zu Lasten des 
Verursachers. Bei Verstärkungen des Netzanschlusses gelten die gleichen Bedingungen wie 
bei Neuanschlüssen. 

(5) Die durch Anschlussbeiträge der nachgelagerten Netzbetreiber gedeckten Netzkosten sind 
beim vorgelagerten Netzbetreiber bei der Ermittlung der Netznutzungsentgelte 
kostenmindernd zu berücksichtigen. Die durch den nachgelagerten Netzbetreiber bezahlten 
Anschlussbeiträge gelten in dessen Kalkulation als anrechenbare Kosten. 

                                                      

4  Dieser Abschnitt basiert auf den Empfehlungen des Schlussberichts der Arbeitsgruppe Parallelleitungen (AG Par) unter der Leitung des Bundesamtes 

für Energie vom 26. September 2006. 

5  Es können auch Reserve- und Notanschlüsse gemäss Abschnitt 3.3.4 eingefügt werden, ohne dass der bisherige Netzbetreiber gewechselt werden 

muss. 
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3.4. Behandlung der Erzeuger im Netzebenenmodell 
(1) In diesem Abschnitt werden die grundsätzliche Zuordnung der Erzeugungseinheiten zu den 

Netzebenen (Abschnitt 3.4.1), die grundsätzliche Behandlung der Erzeuger im 
Ausspeisemodell (Abschnitt 3.4.2) sowie das Vorgehen bei besonderen Konstellationen 
(Abschnitte 3.4.3 bis 3.4.5) beschrieben.  

(2) Kommerzielle Aspekte des Anschlusses von Erzeugungseinheiten werden in Abschnitt 3.4.6 
geregelt.  

(3) Die Handhabung von allfälligen Mehrkosten in Netzen im Zusammenhang mit dem Betrieb 
von angeschlossenen und anzuschliessenden Erzeugungseinheiten ist Gegenstand von 
Abschnitt 3.4.7.  

(4) Abschnitt 3.4.8 enthält die Grundsätze zur Abgeltung von Netzverstärkungen gemäss Art. 22 
Abs. 3, 4 und 5 StromVV. 

3.4.1. Grundsätzliche Zuordnung von Erzeugungseinhe iten zu Netzebenen 
(1) Netzbetreiber bestimmen innerhalb ihres Netzes die Bedingungen, die für den Anschluss von 

Erzeugungseinheiten an die einzelnen Netzebenen gelten. Die Bedingungen sollen nicht-
diskriminierend sein und sich am Ziel einer sowohl technisch als auch volkswirtschaftlich 
effizienten Lösung orientieren.6  

(2) Deshalb ist die Zuordnung von Erzeugungseinheiten für die Netznutzung im Verteilnetz 
grundsätzlich nur zu den Netzebenen 3, 5 und 7 möglich (vgl. Abschnitt 7.1).  

3.4.1.1. Behandlung von Einspeisungen in Unterwerke n und Trafostationen 

(1) In Unterwerken oder Trafostationen kann eine Erzeugungseinheit an einer Sammelschiene 
angeschlossen sein, welche sowohl mit der vorgelagerten Netzebene als auch der 
nachgelagerten Netzebene verbunden ist.  

(2) Die Erzeugungseinheit wird in diesem Fall der vorgelagerten Netzebene (3 oder 5) 
zugeordnet. Damit stellt die Leistung/Energie der Erzeugungseinheit eine Einspeisung in die 
Netzebene 3 bzw. 5 dar.7 

(3) Für die Ermittlung der ausgespiesenen Leistung/Energie an die nachgelagerte Netzebene 4 
bzw. 6 darf die Einspeisung nicht saldiert werden.  

(4) Vorbehalten bleibt dabei die korrekte Berücksichtigung der Eigenerzeugung eines 
Endverbrauchers, bei dem sinngemäss Abschnitt 3.4.3 anzuwenden ist.  

(5) Dieser Grundsatz gilt für die Ermittlung der energetischen Werte für die Kostenwälzung, 
unabhängig von den Eigentumsverhältnissen der beteiligten Erzeugungseinheiten und 
Netzbetreiber. 

(6) In Abbildung 9 ist das Vorgehen beispielhaft für eine Situation mit einem Vorlieger, einer 
Erzeugungseinheit und zwei Nachliegern dargestellt: Die für die Verrechnung der 
Netznutzung relevante Leistung/Energie für die Netzbetreiber B bzw. C sind die Werte 
gemäss Zähler Z3 bzw. Z4.  

 

                                                      

6  Die technischen Bedingungen für den Anschluss an die Netzebenen werden im Distribution Code geregelt. 

7  Dies gilt auch für die von einem Eigenerzeuger produzierte Überschussenergie und -leistung (vgl. dritter Absatz in Abschnitt 3.4.3). 
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Abbildung 9  Einspeisungen in Unterwerken und Trafostationen 

3.4.2. Wettbewerbsneutralität für die Erzeuger 
(1) Für alle Erzeuger bzw. Erzeugungseinheiten gelten die gleichen Regeln, unabhängig von der 

Netzebene, auf welcher sie einspeisen.  

(2) Entsprechend dem Ausspeisemodell haben die Erzeuger in der Regel kein 
Netznutzungsentgelt zu bezahlen (siehe auch 3.4.7). Die Netzbetreiber bestimmen die 
Bedingungen, die innerhalb ihres Netzes für den Anschluss von Erzeugern gelten. 

(3) In Anwendung von StromVV Art 16 Abs 3, müssen unverhältnismässige Mehrkosten, welche 
wegen des Anschlusses, des Betriebes oder der Erneuerung der Elemente des Anschlusses 
der Erzeugungseinheiten entstehen, in einem angemessenen Umfang durch die Erzeuger 
getragen werden.  

(4) Die diesbezüglichen Bedingungen enthält Abschnitt 3.4.7.  

(5) Erzeugungseinheiten im Eigentum des Elektrizitätswerks sind gleich zu behandeln wie 
Erzeugungseinheiten von Dritten (Nicht-Diskriminierung). 

3.4.3. Endverbraucher mit Eigenerzeugung 
(1) Ein Eigenerzeuger ist ein Endverbraucher, der auf seinem eigenen Verbrauchsstandort 

elektrische Energie für seinen eigenen Verbrauch erzeugt, bzw. über eigene Zuleitungen 
(Direktleitungen) vom Kraftwerk zum Verbrauchsstandort verfügt, die nicht der Versorgung 
Dritter dienen. 

(2) Erzeugungseinheiten gelten als Anlagen zur Eigenerzeugung, sofern zwischen Erzeugung 
und Verbrauch kein öffentliches Netz zwischengeschaltet ist. Für die Beurteilung juristisch 
ausgegliederter Anlagen ist somit die Netzkonfiguration massgebend. 

(3) Die Eigenerzeugung bezieht sich auf die Erzeugung, die zeitgleich den Verbrauch nicht 
übersteigt. Für den Überschuss seiner Erzeugung ist der Endverbraucher ein Erzeuger.  

(4) Für die Netzreservebereitstellung sowie für beanspruchte Systemdienstleistungen des VNB 
(z.B. Blindenergieausgleich) sind vertragliche Regelungen zwischen dem Netzbetreiber und 
Endverbraucher mit Eigenerzeugung zu treffen. 

(5) In Anwendung von StromVV Art 16 Abs 3, müssen unverhältnismässige Mehrkosten, welche 
wegen des Anschlusses, des Betriebes oder der Erneuerung der Elemente des Anschlusses 
der Erzeugungseinheiten (das heisst auch der Eigenerzeugungsanlagen) entstehen, in einem 
angemessenen Umfang durch die Erzeuger getragen werden.  

(6) Die diesbezüglichen Bedingungen enthält Abschnitt 3.4.7. 
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3.4.4. Behandlung von Speicherpumpen  
(1) Pumpenergie ist diejenige Energie, die aufgewendet wird, um Wasser über ein Pumpsystem 

in ein Speicher- bzw. Energieproduktionssystem zu transportieren (aus Einzugsgebiet oder 
Ausgleichsbecken), wo es anschliessend bei Bedarf abgearbeitet werden kann.  

(2) Die Speicherenergie wird erst dem Endverbraucher zugeführt, wenn sie zu 
Verbrauchszwecken erzeugt wird.  

(3) Damit diese Energie nicht zweimal mit Netznutzungsentgelten belastet wird, wird sie 
entsprechend dem Ausspeisemodell erst beim Endverbrauch mit einem Entgelt belegt (Art. 4 
Abs. 1 Bst. b StromVG).  

(4) Es ist sicherzustellen, dass die für den Betrieb der Speicherpumpen benötigte Energie und 
Leistung nicht in den Kostenwälzprozess einbezogen werden. 

(5) In Anwendung von StromVV Art 16 Abs 3, müssen unverhältnismässige Mehrkosten, welche 
wegen des Anschlusses, des Betriebes oder der Erneuerung der Elemente des Anschlusses 
der Erzeugungseinheiten (das heisst auch der Speicherpumpen) entstehen, in einem 
angemessenen Umfang durch die Erzeuger getragen werden.  

(6) Die diesbezüglichen Bedingungen enthält Abschnitt 3.4.7. 

3.4.5. Behandlung des Eigenverbrauchs von Kraftwerk en 
(1) Eigenverbrauch eines Kraftwerkes ist elektrische Leistung und Energie, die für den 

unmittelbaren Betrieb der Erzeugungseinheit inkl. deren Neben- und Hilfsanlagen benötigt 
wird. Der Eigenbedarf kann von der Erzeugungseinheit direkt oder aus einem Drittnetz 
bezogen werden.  

(2) Zum Eigenverbrauch zählen folgende Betriebsmittel, die direkt für den Betrieb eines 
Kraftwerkes notwendig sind: Steuer- und Regelanlagen, Leitstellen, Hilfsbetriebe wie Lager-, 
Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen, Leitverluste bis zur Netzanschlussstelle 
(Maschinentransformator, Umrichter, …). Ausgeschlossen sind Einrichtungen, die für andere 
Zwecke benutzt werden können, wie Umwälzpumpen für Wärmekreisläufe oder nicht 
betriebsnotwendige Liegenschaften. 

(3) Für den Eigenbedarf eines Kraftwerks besteht eine Ausnahme bezüglich der Behandlung als 
Endverbraucher (Art. 4 Abs. 1 Bst. b StromVG). Der Erzeuger gilt unter den folgenden 
Bedingungen als Endverbraucher und muss ein Netznutzungsentgelt entrichten: . 

�  Kein Bezug über die Abtransportleitung (Netzeinspeisung): Bei Bezug des 
Eigenverbrauchs aus einem Verteilnetz (z.B. Talversorgung) ist die Netznutzung an den 
Verteilnetzbetreiber geschuldet. Dasselbe gilt für den Antrieb von Zubringerpumpen. 

�  Der Eigenverbrauch, der nicht zeitgleich am Netzanschlusspunkt mit der 
Produktionsmessung saldiert wird (Beispiele: KEV-Anlagen; Eigenbedarfsbezug während 
Kraftwerksstillstand). 
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Abbildung 10  Eigenverbrauch von Erzeugungseinheiten 
 

3.4.6. Kosten des Netzanschlusses von Erzeugungsein heiten (Erstellung, Änderung 
und Auflösung) 

3.4.6.1. Erstellung und Änderung von Netzanschlüsse n 

 
(1) Der VNB legt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen, den vom 

Netzanschlussnehmer zu zahlenden Anschlussbeitrag verursachergerecht fest.  

(2) Der Anschlussbeitrag entspricht für Erzeugungseinheiten dem Netzanschlussbeitrag. Aus 
dem Anschlussbeitrag lässt sich kein Recht auf Eigentum an den entsprechenden Anlagen 
ableiten, sondern die Eigentumsgrenzen werden vertraglich geregelt. Es besteht kein 
Anspruch auf ganze oder teilweise Rückzahlung des Anschlussbeitrags. 

(3) Anpassungen und Wiederanschlüsse des Netzanschlusses gehen zu Lasten des 
Verursachers. Bei Verstärkung des Netzanschlusses gelten die gleichen Bedingungen wie 
bei Neuanschlüssen. 

(4) Instandhaltung und Ersatz gehen zu Lasten des Eigentümers.  

(5) Die durch Anschlussbeiträge gedeckten Anschlusskosten sind bei der Ermittlung der 
Netznutzungsentgelte kostenmindernd zu berücksichtigen. 

(6) Die sich für die Ausbaumassnahmen ergebenden Kosten werden grundsätzlich nach dem 
Verursacherprinzip abgegolten. 

3.4.6.2. Auflösung von Netzanschlüssen 

(1) Im Falle der Auflösung eines Netzanschlusses ist der VNB berechtigt, vom 
Netzanschlussnehmer die Erstattung der folgenden Kosten zu verlangen: 

�  Die Kosten für den notwendigen Rückbau (Demontage) des Netzanschlusses, 

�  Die noch nicht abgeschriebenen Infrastrukturanlagen des Netzanschlusses (soweit nicht 
bereits vom Netzanschlussnehmer bezahlt). 

(2) Der VNB hat dem Netzanschlussnehmer die Kosten auf Nachfrage transparent und 
nachvollziehbar darzulegen. 
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3.4.7. Mehrkosten in Netzen im Zusammenhang mit dem  Anschluss von 
Erzeugungseinheiten  

3.4.7.1. Angemessene Kostentragung durch Erzeuger 

(1) In Anwendung von StromVV Art 16 Abs 3, müssen unverhältnismässige Mehrkosten, welche 
wegen des Anschlusses, des Betriebes oder der Erneuerung der Elemente des Anschlusses 
der Erzeugungseinheiten entstehen, in einem angemessenen Umfang durch die Erzeuger 
getragen werden.  

(2) Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der Opportunitätskosten; so sind alle Kosten, 
welche nach StromVV in der Kostenrechnung eines Netzes zu berücksichtigen sind, in 
Betracht zu ziehen. Die Leistungswerte werden richtungsunabhängig betrachtet. 

3.4.7.2. Neuanschlüsse 

Anschlusskosten 

(1) Der Erzeuger bzw. der energieübernehmende Partner trägt bei Neuanschlüssen die Kosten 
für den direkten Anschluss und die Kosten für einen allfälligen Ausbau bis zum nächsten 
genügenden Anschlusspunkt (genügend im Sinne von DC – CH Abschnitt 3.3.1). 
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Abbildung 11  Anschlusskosten von Erzeugungseinheiten 

Unverhältnismässige Mehrkosten in den vorgelagerten  Netzebenen durch Anschluss und 
Betrieb von Erzeugungseinheiten. 

(2) Mehrkosten in den vorgelagerten Netzebenen sind nur dann anteilsmässig durch die 
Erzeuger zu tragen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Beanspruchung des entsprechenden Betriebsmittels durch die Erzeuger übersteigt 
20 % der für die Versorgung erforderlichen Kapazität. 

b) Die durchschnittliche Änderung der Netznutzungsentgelte auf der gleichen und der 
nachgelagerten Netzebene beträgt mehr als 2 %. Für die Erstellung des Anschlusses gilt 
Abschnitt 3.4.6.  

c) Die jährlichen Mehrkosten bezogen auf die durchschnittliche Jahresproduktion der 
Erzeugungseinheit (K) übersteigen 1 Rp./kWh. 
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(3) Formel: 

K [Rp./kWh] = (Kosten für Netzverstärkung [nach Abzug allfälliger Kostenbeiträge, Subventionen, 
Abgeltungen udgl.] * Annuität (i; n)) / Durchschnittliche Jahresproduktion 
Wobei 
i: aktueller Zinssatz gemäss StromVV 
n: definierte Nutzungsdauer der Erzeugungseinheit  
 

(4) Damit sollen volkswirtschaftlich ineffiziente Produktionsstandorte vermieden werden. 

3.4.7.3. Bestehende Anschlüsse: 

(1) Die Beurteilung erfolgt pro Anschlusspunkt, d.h. es muss bei jedem Anschlusspunkt der 
lokale Kontext des Verteilnetzes betrachtet werden (Last versus Erzeugung). An jedem 
Anschlusspunkt wird der Faktor F berechnet: 

F = Verbrauchslast / (2 * Installierte Produktionsleistung)  
 
(2) In der Tat wird in den meisten Unterwerken die doppelte Trafoleistung gegenüber der 

Netzlast installiert, damit der Service ohne Unterbruch der Versorgung möglich ist, aber nur 
gerade die notwendige Leistung der Produktion erbracht werden kann. 

-  Ist F �  1, muss der Erzeuger nicht an den Netzkosten partizipieren. 

-  Ist F < 1, wird der Erzeuger verpflichtet, an den Netzkosten zu partizipieren unter 
Berücksichtigung der Kriterien für Neuanschlüsse. 

3.4.8. Abgeltung von Netzverstärkungskosten gemäss Art. 22 Abs. 3, 4, 5 StromVV  
(1) Gemäss Artikel 22 Abs. 3, 4, 5 StromVV werden Netzverstärkungen, die durch 

Einspeisungen von Erzeugern von Energie nach Artikel 7, 7a und 7b des Energiegesetzes 
erforderlich wurden, dem VNB nach Antrag an die ElCom abgegolten.  

3.5. Behandlung der Endverbraucher im Netzebenenmod ell 
(1) Die folgenden Abschnitte beziehen sich auf die Behandlung der Endverbraucher im 

Netzebenenmodell. Zunächst wird in Abschnitt 3.5.1 auf die Modalitäten des Anschlusses 
von Endverbrauchern eingegangen. Kommerzielle Aspekte des Netzanschlusses von 
Endverbrauchern enthält Abschnitt 3.5.2. In Abschnitt 3.5.3 werden die Endverbraucher 
gegenüber den Elektrizitätsnetzen abgegrenzt. Die Behandlung der Nebenanschlüsse wird in 
Abschnitt 3.5.4 geregelt. Parallelleitungen sind Gegenstand von Abschnitt 3.5.5.  

3.5.1. Anschluss von Endverbrauchern 

3.5.1.1. Grundsätzliche Zuordnung von Endverbrauche rn zu Netzebenen 

(1) Die Netzbetreiber bestimmen innerhalb ihres Netzes die Bedingungen, die für den Anschluss 
von Endverbrauchern an die einzelnen Netzebenen gelten. Die Bedingungen sollen nicht-
diskriminierend sein und sich am Ziel einer sowohl technisch als auch volkswirtschaftlich 
effizienten Lösung orientieren. Deshalb ist die Zuordnung von Endverbrauchern für die 
Netznutzung grundsätzlich nur zu den Netzebenen 3, 5 und 7 möglich (vgl. Abschnitt 7.1). 
Abbildung 12 gibt einen Überblick über die Zuordnung von Endverbrauchern zu den 
Netzebenen 5 und 7 bei unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen.  

(2) Sind die Kundenanlagen an der Niederspannung angeschlossen, wird ihnen das 
Netznutzungsentgelt für die Netzebene 7 verrechnet. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Eigentumsgrenze am Schalter oder an der Sammelschiene verläuft, oder der End-
verbraucher ausserhalb der Trafostation angeschlossen ist. Sind Kundenanlagen an der 
Mittelspannung an das Netz des VNB angeschlossen, wird ihnen das Netznutzungsentgelt 
der Netzebene 5 verrechnet. Dies gilt sowohl für den Fall, dass der Kundentrafo in der 
Trafostation des Netzbetreibers an der Sammelschiene des Netzbetreibers angeschlossen 
ist, als auch für den Fall, dass der Endverbraucher ausserhalb der Trafostation an die 
Mittelspannungsleitung des VNB angeschlossen ist. Innerhalb einer Netzebene können 
differenzierte Preise gelten (vgl. Abschnitt 6.1). 
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Abbildung 12  Zuordnung von Endverbrauchern auf Netzebenen 
 
(3) Bei der Genehmigung von Anschlüssen berücksichtigt der Netzbetreiber die Kapazität der 

bestehenden Anschlüsse, die Versorgungssicherheit sowie den zukünftigen Leistungs- und 
Energiebedarf. Abweichungen können gelten, sofern sie nicht-diskriminierend sind. Beste-
hende Verträge werden berücksichtigt (vgl. Artikel 30 StromVV). 

3.5.1.2. Beispiel zur Handhabung bestehender Verträ ge  

(1) Anhand eines Trafos auf Netzebene 6, der im Eigentum des VNB und eines Transfor-
matorenraumes, der im Eigentum des Endverbrauchers ist, zeigt das folgende Beispiel 
Möglichkeiten zur Handhabung bestehender Verträge, die von der Abgrenzung der 
Netzebenen im Netznutzungsmodell für Verteilnetze abweichen. (Beispiel gilt sinngemäss für 
die Netzebenen 2 und 4): 

�  Wird der Trafo nur von einem Endverbraucher genutzt, kann der Verteilnetzbetreiber 
diesem Endverbraucher, zusätzlich zum Netznutzungsentgelt der Netzebene 5, die 
anteiligen durchschnittlichen Kosten der Trafoebene direkt verrechnen.  

�  Als weitere Lösung ist ein Verkauf des Trafos an den Endverbraucher denkbar. 

�  Ist der Trafo für die Versorgung mehrerer Endverbraucher erforderlich, kann der VNB 
dem Netzanschlussnehmer für die Nutzung der Räume eine Abgeltung zahlen. Dem 
Endverbraucher wird das Netznutzungsentgelt der Netzebene 7 entsprechend seiner 
Charakteristika verrechnet. 

�  Schliesslich kann auch eine Mengendegression des Netznutzungsentgelts zu einer 
adäquaten Berücksichtigung der Verhältnisse eingesetzt werden.8 

                                                      

8 Auf Netzebene 7 ist eine Mengendegression des Netznutzungstarifs nicht möglich, wenn keine Leistungsmessung vorhanden ist und die Liegenschaft 

ganzjährig genutzt wird (Art. 18 Abs. 2 StromVV) 
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3.5.2. Kosten des Netzanschlusses von Endverbrauche rn 

3.5.2.1. Erstellung und Änderung von Netzanschlüsse n 

(1) Der VNB legt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen, den vom 
Netzanschlussnehmer zu zahlenden Anschlussbeitrag verursachergerecht fest.  

(2) Der Anschlussbeitrag setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 

�  Netzanschlussbeitrag, für die Erstellung des Netzanschlusses, 

�  Netzkostenbeitrag, entsprechend der Beanspruchung des Verteilnetzes, unabhängig 
tatsächlicher Netzausbauten für den Netzanschluss. 

(3) Die Kosten für Nebenanschlüsse, vgl. DC, Abs. 3 3.1 (15) sind voll vom 
Netzanschlussnehmer zu tragen. 

(4) Aus dem Anschlussbeitrag lässt sich kein Recht auf Eigentum an den entsprechenden 
Anlagen ableiten. Es besteht kein Anspruch auf ganze oder teilweise Rückzahlung des 
Anschlussbeitrags. 

(5) Anpassungen und Wiederanschlüsse des Netzanschlusses gehen zu Lasten des 
Verursachers. Bei Verstärkung des Netzanschlusses gelten die gleichen Bedingungen wie 
bei Neuanschlüssen. 

(6) Instandhaltung und Ersatz gehen zu Lasten des Eigentümers.  

(7) Instandhaltung und Ersatz von Netzanschlüssen zwischen Netzbetreibern sind vertraglich zu 
regeln. 

(8) Die durch Anschlussbeiträge gedeckten Anschluss- und Netzkosten sind bei der Ermittlung 
der Netznutzungsentgelte kostenmindernd zu berücksichtigen. 

(9) Die sich für die Ausbaumassnahmen ergebenden Kosten werden grundsätzlich nach dem 
Verursacherprinzip abgegolten. 

3.5.2.2. Auflösung eines Netzanschlusses 

(1) Im Falle der Auflösung eines Netzanschlusses ist der VNB berechtigt, vom 
Netzanschlussnehmer die Erstattung der folgenden Kosten zu verlangen: 

�  Die Kosten für den notwendigen Rückbau (Demontage) des Netzanschlusses, 

�  Die noch nicht abgeschriebenen Infrastrukturanlagen des Netzanschlusses (soweit nicht 
bereits vom Netzanschlussnehmer bezahlt). 

(2) Sofern die Auflösung eines Netzanschlusses in Verbindung mit dem Wechsel eines 
Anschlusses steht, z.B. bei der Verlagerung des Energiebezugs auf eine vorgelagerte 
Netzebene, ist der VNB gemäss Art. 5 Abs. 5 StromVG ferner berechtigt, vom 
Netzanschlussnehmer eine anteilsmässige Abgeltung von Kapitalkosten weiterer nicht mehr 
oder nur noch teilweise genutzter Anlagen im Netz sowie zeitlich befristet zum Ausgleich der 
Beeinträchtigung der Netznutzungsentgelte zu verlangen (vgl. Abschnitt 7.4). 

(3) Der VNB hat dem Netzanschlussnehmer die Kosten gemäss Ziffer 1 und 2 auf Nachfrage 
transparent und nachvollziehbar darzulegen. 

3.5.3. Abgrenzung Elektrizitätsnetz – Endverbrauche r  
(1) Elektrizitätsnetze bestehen aus einer Vielzahl von Leitungen und Anlagen zur Übertragung 

und Verteilung von Elektrizität auf hoher, mittlerer oder niederer Spannung. Die 
Elektrizitätsnetze dienen überwiegend der Belieferung von Endverbrauchern oder 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Der Betreiber eines Elektrizitätsnetzes übernimmt in 
dem ihm zugewiesenen Netzgebiet die öffentliche Anschlusspflicht. 

(2) Elektrische Anlagen mit kleiner räumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung, wie auf 
Industriearealen oder innerhalb von Gebäuden, gelten nicht als Elektrizitätsnetze (Abschnitt 
7.8). Die Betreiber dieser Anlagen müssen die gesetzlichen Vorgaben der 
Starkstromverordnung erfüllen. 
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(3) Ein Endverbraucher ist eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität über eine 
Messstelle (vgl. Abschnitt 7.6) für den eigenen Verbrauch (Endverbrauch) bezieht. Gemäss 
Art. 1 Abs. 3 StromVV gilt das Übertragungsnetz der schweizerischen Eisenbahn (132 kV, 
16.7 Hz) als Endverbraucher gegenüber dem öffentlichen Stromnetz. Gleichzeitig untersteht 
es gewissen Bestimmungen des StromVG zur sicheren Elektrizitätsversorgung (Art. 1 Abs. 2 
StromVV). 

3.5.4. Behandlung von Nebenanschlüssen  
(1) Für die Kalkulation und Verrechnung der Netznutzungsentgelte sind in der Regel die Haupt-

anschlüsse relevant. Bei Nebenanschlüssen von Endverbrauchern sind die folgenden Fälle 
zu unterscheiden: 

�  Bei Reserve- und Notanschlüssen, die Endverbrauchern dauernd zur Verfügung stehen, 
wird zur Sicherstellung der verursachergerechten Kostentragung ein Beitrag an die 
Netzkosten geschuldet. Wenn durch den Reserve- oder Notanschluss Redundanzen 
bestehen (z.B. Anschluss an einen zusätzlichen Versorgungszweig), hat der 
Endverbraucher für den zusätzlichen Anschluss die durchschnittlichen Kosten der 
vorgehaltenen Leistung aller Netzebenen zu bezahlen. 

�  Bei Revisionsanschlüssen, für die keine permanente Leistung vorgehalten wird, fallen 
weder Netznutzungsentgelte noch Beiträge für die vorgehaltene Leistung an. Der 
Netznutzer trägt jedoch die anfallenden Kosten des Anschlusses (Erstellung, Unterhalt, 
laufende Dokumentation etc.).  

(2) Alle Anschlüsse sind einer Netzebene zuzuteilen. Für Anschlüsse können Anschluss- 
und/oder Netzkostenbeiträge erhoben werden (vgl. «Empfehlung Netzanschluss für 
Endkunden bis 36 kV» vom 31. März 2004). Nebenanschlüsse können grundsätzlich auch 
am Netz eines anderen Netzbetreibers angeschlossen werden. Diese Nebenanschlüsse 
müssen gemessen werden, damit jederzeit eine korrekte Netznutzung sichergestellt werden 
kann.  

3.5.5. Zulassung von Parallelleitungen 
(1) Im Interesse möglichst geringer volkswirtschaftlicher Kosten ist die Änderung des 

Hauptanschlusses vom bisherigen Netzbetreiber (auch Betreiber eines Netzes kleinerer 
räumlicher Ausdehnung) zu einem anderen Netzbetreiber für Endverbraucher nur in 
Ausnahmefällen zulässig. Ausnahmsweise ist eine Anschlussänderung möglich 
(abschliessende Aufzählung)9: 

�  zur Erhöhung der individuellen quantifizierbaren Versorgungsverfügbarkeit, wobei bei 
Überschreitung des Minimalstandards die Kosten und der Ausgleich der Preissolidarität 
durch den Wechselwilligen zu übernehmen sind (Art. 5 Abs. 5 StromVG) und der 
bisherige Netzbetreiber ein Nachbesserungsrecht hat10  

�  wenn ein Gleichstand oder eine Erhöhung der Gesamteffizienz (siehe Abschnitt 7.5) aller 
betroffenen Netzbetreiber zugunsten der Netzanschlussnehmer nach erfolgter 
Entschädigung der nicht mehr genutzten Netzteile (Art. 5 Abs. 5 StromVG) (entsprechend 
Abschnitt 7.4) und nach Ausgleich der Preissolidarität erreicht wird. Damit sollen 
technische und wirtschaftliche Strukturanpassungen möglich sein. 

                                                      

9  Dieser Abschnitt basiert auf den Empfehlungen des Schlussberichts der Arbeitsgruppe Parallelleitungen (AG Par) unter der Leitung des Bundesamtes 

für Energie vom 26. September 2006. 

10  Es können auch redundante Anschlüsse gemäss Abschnitt 3.5.4 eingefügt werden, ohne dass der bisherige Netzbetreiber gewechselt werden muss. 
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4. Ermittlung der anrechenbaren Kosten 
(1) Um die Anforderungen aus StromVG und StromVV erfüllen zu können, ist der Aufbau einer 

betrieblichen Kostenrechnung notwendig.  

(2) Im Folgenden werden die Prinzipien der Kostenermittlung als Basis für die Berechnung der 
Netznutzungsentgelte beschrieben. Dabei werden die Abgrenzung der anrechenbaren 
Kosten (Abschnitt 4.1), die Grundlagen der Kostenzuweisung auf Kostenträger und 
Kostenstellen (Abschnitt 4.2) sowie die Umsetzung der Kostenwälzung (Abschnitt 4.3) 
behandelt.  

4.1. Anrechenbare Kosten  
(1) Die für die Netznutzung anrechenbaren Kosten der Netzbetreiber setzen sich aus folgenden 

Hauptgruppen zusammen (Art. 7 Abs. 3 StromVV): 

�  Kalkulatorische Kapitalkosten der Netze (Netzinfrastruktur)11 

�  Betriebskosten der Netze11 

�  Kosten der Netze höherer Netzebenen 

�  Kosten der Systemdienstleistungen (SDL) des Übertragungsnetzbetreibers12 

�  Kosten für das Mess- und Informationswesen 

�  Verwaltungskosten der Netze 

�  Direkte Steuern 

�  Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen 

(2) Detailinformationen zu den anrechenbaren Kosten für VNB können dem 
Kostenrechnungsschema des VSE entnommen werden. Die Kosten für weitere am Markt 
erbrachte Leistungen sind buchhalterisch von den Kosten für die Netznutzung abzugrenzen. 
Quersubventionierungen zwischen dem Netzbetrieb und den übrigen Tätigkeitsbereichen 
sind untersagt (Art. 10 Abs. 1 StromVG). 

(3) Die Netzbetreiber erstellen Jahresrechnungen, die von den übrigen Tätigkeitsbereichen 
entflochten sind (Art. 11 Abs. 1 StromVG). Die Jahresrechnung ist jeweils am 31. August zu 
veröffentlichen (Art. 10 StromVV und Art. 12 Abs. 1 StromVG). Ungleichgewichte 
(Überschüsse/Defizite), die sich nach Abschluss der Kostenrechnung für eine 
Verrechnungsperiode ergeben, sind auf die Kostenbasis zukünftiger Verrechnungsperioden 
vorzutragen. Es ist keine Nachverrechnung vorzusehen. 

4.2. Grundprinzipien der Kostenzuweisung  
(1) Die Zuweisung der anrechenbaren Kosten für die Netznutzung erfolgt auf zwei Arten:  

�  Kostenwälzung: Die Betriebskosten und die Kapitalkosten der Netzinfrastruktur (für 
Verteilnetzbetreiber inklusive ihrer Systemdienstleistungen) sind wälzbare Kosten. Vom 
vorliegenden Netzbetreiber allfällig verrechnete Kosten der vorliegenden Netzebenen 
sowie nicht direkt zugewiesene Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen werden 
ebenfalls gewälzt (Art. 16 Abs. 1 StromVV).  

�  Direkte Kostenzuweisung: Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzbetreibers 
werden anhand der Energieabgabe an die Endverbraucher (Bruttoendverbrauch ohne 
Eigenerzeugung) den Kostenträgern direkt zugewiesen. Vertriebs- und 
Verwaltungskosten des Netzes sowie Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen 
werden nach verursachergerechten Kriterien auf die Kostenträger zugewiesen und nicht 
gewälzt (Art. 7 Abs. 5 StromVV). 

                                                      

11  Kalkulatorische Kapitalkosten der Netzinfrastruktur und Betriebskosten beinhalten die Systemdienstleistungen des VNB. Die Systemdienstleistungen 

des VNB werden im Distribution Code abgegrenzt. 

12  Die Systemdienstleistungen des ÜNB werden im Transmission Code abgegrenzt.  
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(2) In Tabelle 1 ist definiert, welche Kostengruppen gewälzt bzw. direkt zugewiesen werden. 

 
Kostenart Wälzung Direkte 

Zuordnung 
Kalkulatorische Kapitalkosten der Netze (Netzinfrastruktur) X  
Betriebskosten der Netze X  
Kosten der höheren Netzebenen X  
Kosten der Systemdienstleistungen (SDL) des 
Übertragungsnetzbetreibers  

 X 

Kosten für das Mess- und Informationswesen  X 
Verwaltungskosten   X 
Direkte Steuern  X 
Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen  X* 

 
* Nicht individuell zugeordnete Abgaben werden gewälzt.  
 
Tabelle 1  Methode der Kostenzuweisung pro Kostengruppe 
 

4.2.1. Grundprinzipien der Kostenwälzung  
(1) Der Begriff Kostenwälzung bezeichnet den Prozess der Kostenzuweisung auf die Gruppe der 

Endverbraucher einer Netzebene einerseits und die nachgelagerte Netzebene andererseits. 
Auf jeder Netzebene werden die zu wälzenden Kosten, in Abhängigkeit der jeweiligen 
Energie- und Leistungswerte anteilsmässig auf die Endverbraucher der entsprechenden 
Netzebene und auf die nachgelagerten Netzebenen zugewiesen (Art. 16 Abs. 1 StromVV).  

(2) Die Kostenwälzung ist transparent und nachvollziehbar durchzuführen. Zur Gewährleistung 
haben die Nachliegernetze ihrem vorgelagerten Netzbetreiber die benötigten Energiewerte 
mitzuteilen. Der vorgelagerte Netzbetreiber gibt den Nachliegernetzen die der Wälzung 
zugrunde gelegten Energie- und Leistungswerte bekannt. 

(3) Die zu wälzenden Kosten einer Netzebene ergeben sich durch Addition der wälzbaren 
Kosten dieser Netzebene (Wälzbare Kosten N) und der Kosten, die aus der vorgelagerten 
Netzebene der eigenen Unternehmung gewälzt bzw. vom vorliegenden Netzbetreiber ver-
rechnet werden. Kostenbasis sind jeweils die vorkalkulierten Kosten.  

(4) Die wälzbaren Kosten werden auf einer (Hilfs-)Kostenstelle gesammelt (KSN). Auf derselben 
Kostenstelle werden auch die gewälzten Kosten der vorgelagerten Netzebene (Anteil aus 
KSN-1) gesammelt.  

(5) Im Rahmen der Kostenwälzung werden die Kosten der Kostenstelle N gemäss der 
vordefinierten Wälzformel auf den Kostenträger «Endverbraucher der Netzebene N (EVN)» 
einerseits und die Kostenstelle «Netzebene N+1 (KSN+1)» anderseits verrechnet. Dieser 
Mechanismus ist in Abbildung 13 am Beispiel der Netzebene N dargestellt. Das Vorgehen bei 
mehreren beteiligten Netzbetreibern wird in Kapitel 5 beschrieben. 
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Abbildung 13  Kostenwälzung am Beispiel der Netzebene N 
 
(6) Die Kostenwälzung wird schrittweise von der höchsten eigenen Netzebene (z.B. 3) bis zur 

niedrigsten Netzebene (z.B. 7) durchgeführt. Abbildung 14 beschreibt das Grundprinzip der 
Kostenwälzung. Die Kostenzuweisung in der Kostenwälzung ergibt sich zu 30 Prozent aus 
der Bruttoenergie und zu 70 Prozent aus der Nettoleistung (vgl. Art. 16 Abs. 1 StromVV).  

(7) Bei den Leistungswerten, die der Zuweisung der Netzkosten auf die Kostenträger zu Grunde 
liegen, handelt es sich um die gemessene (bzw. bei fehlender Messung um berechnete) 
Nettoleistung an den Übergabestellen. Relevant ist in der Regel der Mittelwert der 
monatsweise erfassten Höchstleistung der jeweiligen Gruppe (Endverbraucher einer 
Netzebene einerseits und die nachgelagerte Netzebene andererseits), vgl. Abschnitt 4.3.2.  

(8) Bei den Energiewerten, die der Zuweisung der Netzkosten auf die Kostenträger zugrunde 
liegen, handelt es sich um den Bruttoenergieverbrauch der Endverbraucher einer Netzebene 
und der nachgelagerten Netzebenen. Sofern die relevante Nettoenergie mindestens 90% der 
Bruttoenergie erreicht, können auch die Nettoenergiewerte verwendet werden (vgl. Abschnitt 
4.3.3). 

4.2.2. Grundprinzipien der Direkten Kostenzuweisung   
(1) Neben den wälzbaren Kosten gibt es weitere Kosten, die nicht gewälzt sondern nach 

verursachergerechten Kriterien direkt auf die entsprechenden Kostenträger zugeteilt werden 
(Art. 7 Abs. 5 StromVV). Kostenträger sind in der Regel die Endverbraucher der einzelnen 
Netzebenen. Die direkte Kostenzuweisung bei mehreren beteiligten Netzbetreibern wird in 
Abschnitt 5.3 abgehandelt. 
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Abbildung 14  Zuweisung der direkt zuweisbaren Kosten auf die Kostenträger 
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(2) Die Kriterien für die verursachergerechte Verrechnung der Kosten sind für jede Kostengruppe 
nach unternehmensindividuellen Schlüsseln nachvollziehbar festzulegen und schriftlich 
festzuhalten. Das Kostenrechnungsschema des VSE enthält Beispiele für Schlüssel der 
einzelnen Kostengruppen. 

(3) Die Verrechnung der Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzes erfolgt direkt an die 
lokalen Netzbetreiber auf der Basis der von diesen deklarierten Bruttoenergiewerten. Die 
Verteilnetzbetreiber weisen die Kosten der Systemdienstleitungen des Übertragungsnetzes 
direkt den jeweiligen Kostenträgern «Endverbraucher der Netzebene N» zu. 

4.3. Umsetzung der Kostenwälzung 

4.3.1. Berechnung der gewälzten Kosten  
(1) Der Berechnung der Kostenblöcke, die pro Netzebene den Endverbrauchern der Netzebene 

und den nachgelagerten Netzebenen zugewiesen werden, sind folgende Formeln zu Grunde 
zu legen (Art. 16 Abs. 1 StromVV): 

(2) Erste Formel : Bestimmung des Kostenblocks, der von Netzebene N an die nachgelagerte 
Netzebene N+1 gewälzt wird: 
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(3) Zweite Formel : Bestimmung des Kostenblocks, der von den Endverbrauchern in Netzebene 
N zu tragen ist: 
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Legende der Symbole: 
 
KN Wälzbare Kosten der Netzebene N (N = 2, …, 7)  
 
KBN an N+1 Kostenblock, der von Netzebene N an die nachgelagerte Netzebene N+1 
gewälzt wird  
 
KBN-1 an N Kostenblock, der von der vorgelagerten Netzebene N-1 an Netzebene N 
gewälzt wird 
 
KBN an Endverbraucher Kostenblock, der von den Endverbrauchern in Netzebene N zu tragen ist 
 
SEN, N+i Summe der Jahresenergie, die in allen nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1) 

an Endverbraucher abgegeben wird («Brutto-Energie») 
 
SEN, N Summe der Jahresenergie, die aus Netzebene N an Endverbraucher in 

Netzebene N abgegeben wird 
 
SgPN, N+1,Mi Summe der gleichzeitigen Leistungen im Monat i (Mi) die zum Zeitpunkt Tk aus 

Netzebene N in die nachgelagerte Netzebene N+1 geliefert werden (Wobei Tk, 

der Zeitpunkt der höchsten Leistung der Gruppe ist.) 
 
SgPN, N,Mi Summe der gleichzeitigen Leistungen im Monat i (Mi) die zum Zeitpunkt Tl aus 

Netzebene N an Endverbraucher in Netzebene N geliefert werden (Wobei Tl der 
Zeitpunkt der höchsten Leistung der Gruppe ist.) 
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4.3.2. Ermittlung der Leistungswerte für die Kosten wälzung  
(1) Der Kostenwälzung wird der gemessene Leistungsbezug des Vorjahres zu Grunde gelegt. In 

Leistungswerten zur Bestimmung der zuzuweisenden Kostenblöcke können erwartete 
Anpassungen enthalten sein. Der Leistungsbezug von Speicherpumpen ist für die Wälzung 
nicht zu berücksichtigen. 

(2) In der Regel wird das Höchstlastverfahren angewendet (vgl. Abschnitt 7.3). Dabei ergeben 
sich die Leistungswerte in der Wälzformel als Mittelwerte über die zwölf Monatsmaxima (Art. 
16 Abs. 1 b StromVV). Den jeweiligen Monatsmaxima liegen die Leistungsspitze aller 
Endverbraucher einer Netzebene einerseits, sowie die Leistungsspitze der nachgelagerten 
Netzebene andererseits zu Grunde. Die Leistungsspitze basiert auf viertelstündlichen 
zeitgleichen Messungen. Falls sich die beteiligten Netzbetreiber gemeinsam auf ein anderes 
Lastverfahren einigen, sollten folgenden Kriterien beachtet werden: 

�  Verursachergerechte Kostenverteilung 

�  Robustheit in Bezug auf kleine Veränderungen (Leistungsinanspruchnahme, Profilver-
änderungen, Gruppenstrukturen, ausserordentliche Ereignisse) 

�  Beeinflussbarkeit (Anreiz zur Gesamtoptimierung und keine Möglichkeit zur Manipulation) 

�  Durchführbarkeit (Minimaler Aufwand und Anwendbarkeit) 

�  Transparenz (Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit und Revisionstauglichkeit) 

(3) Ist die Leistungsmessung bei den Endverbrauchern nicht in der gewünschten Art und Weise 
vorhanden, sind Ersatzwerte zu bestimmen (vgl. zum praktischen Vorgehen Metering Code). 

Vorgehen bei fehlender Messung zwischen Netzebenen  

(4) Bei fehlender unternehmensinterner Leistungsmessung zwischen den Netzebenen eines 
Netzbetrei-bers sind benötigte Leistungswerte durch den entsprechenden Netzbetreiber nach 
ingenieurwissen-schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Kriterien zu bestimmen. Diese 
Kriterien sind einvernehmlich zwischen den betroffenen Netzbetreibern zu vereinbaren. 
Generell sind zwischen den Netzbetreibern Messungen vorgeschrieben. Ausnahmen sind 
zwischen den betroffenen VNB und mit dem ÜNB zu regeln. 

4.3.3. Ermittlung der Energiewerte für die Kostenwä lzung  
(1) Der Kostenwälzung wird der gemessene Energiebezug des Vorjahres zu Grunde gelegt. In 

den Energiewerten zur Bestimmung der zuzuweisenden Kostenblöcke können erwartete 
Anpassungen enthalten sein. Die Energiewerte in der Wälzformel entsprechen jeweils 
Bruttoenergiewerten. Die Energiemenge welche zum Betrieb von Speicherpumpen benötigt 
wird, ist für die Wälzung nicht zu berücksichtigen (Art. 16 Abs. 1 StromVV). 

4.3.3.1. Berechnung der Bruttoenergiewerte 

(1) Zur Ermittlung der Bruttoenergie wird im vorliegenden Modell nicht die von den 
Endverbrauchern verbrauchte Energie (Endverbrauch) verwendet, sondern die von den VNB 
an ihre Endverbraucher abgegebene Energie. Das heisst, die von Endverbrauchern selbst 
erzeugte und für den Eigenbedarf verwendete Energie (Eigenerzeugung) wird in der 
Bruttoenergie nicht berücksichtigt. 

(2) Im Gegensatz zur Nettoenergie, welche direkt an den Übergabestellen zwischen zwei 
Netzbetreibern bzw. zwischen Netzbetreiber und seinen Endverbrauchern gemessen werden 
kann, ist dies bei der Bruttoenergie nicht der Fall.  
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(3) Die Bestimmung der effektiven Bruttoenergie der nachgelagerten Netzebenen aus Sicht des 
Netzbetreibers N wird wie folgt vorgenommen (vgl. Abbildung 15): 

 
SEN, N+i = SEN+1, N+1 + ... + SEN+i, N+i 

 
SEN, N+i Summe der Jahresenergie, die in den nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1)an 
 Endverbraucher abgegeben wird («Brutto-Energie») 
 
SEN+i, N+i Summe der Jahresenergie, die an die Endverbraucher der gleichen Netzebene N+i  
 abgegeben wird  
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Abbildung 15  Berechnung der Bruttoenergiewerte für die Kostenwälzung 
 
 
(4) Der Betreiber der Netzebene N benötigt für den Kostenwälzungsprozess die aus Netzebene 

N an Endverbraucher abgegebenen Energiemengen (SEN,N) sowie die von allen 
unterliegenden Netzbetreibern an Endverbraucher abgegebenen Energiemengen (SEN+1,N+1) 
und (SEN+2,N+2). 
 

  EV: Endverbraucher 
  G: Erzeugungseinheiten 
  Sp: Speicherpumpen  
  N: Netzebene 
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4.3.3.2. Bestimmung der Bruttoenergiewerte auf Basi s einer Abschätzung 

(1) In vereinfachter Form kann die Bruttoenergie durch einen Netzbetreiber wie folgt bestimmt 
werden (vgl. Abbildung 16): 

 
SEN, N+i = SENN, N+i + SEGN, N+i - SESpN, N+i 

 
SEN, N+i Summe der Jahresenergie, die in den nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1)an 

Endverbraucher abgegeben wird («Brutto-Energie»)  
 
SENN, N+i Summe der Jahresenergie, die an die nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1) abgegeben 

wird («Netto-Energie») 
 
SEGN+i Summe der jährlichen Einspeisungen13 von dezentralen Erzeugungseinheiten in allen 

nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1) 
 
SESpN+i Summe der an Speicherpumpen abgegebenen Energie in allen nachgelagerten Netzebenen  
 N+i (i ³  1) 
 
(2) Die Verlustenergie wird bei diesem Verfahren nicht berücksichtigt, da dies die Ermittlung der 

Anteile des Energiebezugs von Gruppen von Endverbrauchern nicht verzerrt. 
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Abbildung 16  Bestimmung der Bruttoenergiewerte auf Basis einer Abschätzung 
 
 
(3) Der Betreiber der Netzebene N benötigt für den Kostenwälzungsprozess die aus Netzebene 

N an Endverbraucher (SEN,N) und unterliegende Netzbetreiber (SENN,N+1) ausgespiesenen 
Energien. Zudem alle in unterliegende Netze getätigten Einspeisungen (SEGN+i) sowie an 
Speicherpumpen abgegebene Energiemengen (SESpN+i). 
 

  EV: Endverbraucher 
  G: Erzeugungseinheiten 
  Sp: Speicherpumpen 
  N: Netzebene 

                                                      

13  Für Anlagen £ 1 MW kann die Jahresproduktion geschätzt werden, sofern keine Messungen verfügbar sind. 
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4.3.3.3. Berechnung der Nettoenergiewerte als verei nfachte Methode  

(1) Die Wälzung der Kosten einer Netzebene nach Netto- resp. Bruttoenergiewerten ist 
(abgesehen von Wirkverlusten, die keine systematische Verzerrung hervorrufen) dann 
identisch, wenn in den nachgelagerten Netzebenen weder Einspeisungen noch 
Speicherpumpen vorhanden sind.  

(2) Zur Vereinfachung kann in den Fällen, wo in den nachgelagerten Netzen wenige oder keine 
Einspeisungen vorliegen, der Energieteil der Kostenwälzung auf Basis von Nettoenergie-
werten an der Übergabestelle berechnet werden. Im Gegensatz zu den Bruttowerten können 
die Nettoenergiedaten vom jeweils verantwortlichen Netzbetreiber direkt gemessen werden 
(vgl. Abbildung 17). Die bessere Datenverfügbarkeit vereinfacht so die Handhabung des 
Modells in Gebieten mit wenig Einspeisung. 

 
SEN, N+i º  SENN, N+i  
 
SEN, N+i Summe der Jahresenergie, die in den nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1) an 

Endverbraucher abgegeben wird («Brutto-Energie») 
 
SENN, N+i Summe der Jahresenergie, die an die nachgelagerten Netzebenen N+i (i ³  1) abgegeben 

wird («Netto-Energie») 
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Abbildung 17  Berechnung der Nettoenergiewerte als vereinfachte Berechnungsmethode  
 
(3) Der Betreiber der Netzebene N benötigt für den Kostenwälzungsprozess lediglich die aus 

seinem Netz an Endverbraucher (SEN,N) und unterliegende Netzbetreiber (SENN,N+1) ausge-
spiesenen Energien. 

  EV: Endverbraucher 
  G: Erzeugungseinheiten 
  Sp: Speicherpumpen 
  N: Netzebene 
 

(4) Grundsätzlich kann die vereinfachte Berechnungsmethode von einem vorliegenden 
Netzbetreiber angewendet werden, wenn die für die Verrechnung in einer Netzebene 
relevante Nettoenergie (SENN,N+i) regelmässig (z.B. über einen Zeitraum von 3 Jahren) 
mindestens 90% der Bruttoenergie (SEN,N+i) beträgt. Das vereinfachte Prinzip kann auch zur 
Anwendung kommen, wenn das Verhältnis weniger als 90% beträgt, sofern sich der 
vorgelagerte und die Mehrheit der nachgelagerten Netzbetreiber einig sind. Die 
Nettoenergiewerte ergeben sich aus dem Energiefluss an den Übergabestellen vom 
vorgelagerten zu den nachgelagerten Netzbetreibern. 
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5. Abwicklung zwischen Netzbetreibern 
(1) Innerhalb der Kostenrechnung eines Netzbetreibers gelten die Grundprinzipien bezüglich 

Kostenwälzung bzw. direkter Kostenzuweisung, die in Abschnitt 4.2 beschrieben werden. 
Zwischen Netzbetreibern werden Kosten in Form von Preisen verrechnet. Die über die Preise 
des vorgelagerten Netzbetreibers verrechneten Kosten gehen als Kostenkategorie «Kosten 
der Vorliegernetze» in die Kalkulation der Netzentgelte der Nachliegernetze ein. 

(2) Die folgenden Abschnitte enthalten Grundsätze, die bei der Verrechnung der Kosten 
zwischen Netzbetreibern zu beachten sind. Zunächst wird die organisatorische Abwicklung 
erläutert (Abschnitt 5.1). Abschnitt 5.2 enthält Anhaltspunkte für die Ermittlung der Energie- 
und Leistungswerte, die der Abrechnung zwischen Netzbetreibern zu Grunde gelegt werden. 
Die Abwicklung der Verrechnung zwischen Netzbetreibern ist Gegenstand von Abschnitt 5.3. 
Auf das Thema Preisstrukturen für die Verrechnung zwischen Netzbetreibern wird in 
Abschnitt 5.4 eingegangen. 

5.1. Organisatorische Abwicklung der Netznutzung  
(1) Die Modalitäten der Verrechnung zwischen den Netzbetreibern orientieren sich am 

hydrologischen Jahr. In der Abbildung 18 wird der zeitliche Ablauf dargestellt. Im 1. Quartal 
des hydrologischen Jahres H-1 (4. Quartal des Kalenderjahres T-2) werden die definitiven 
Energie- und Leistungswerte des hydrologischen Jahres H-2 bekannt. Per Stichtag 31. 
Januar des Kalenderjahres T-1 geben die in der Endverteilung tätigen Unternehmen allen 
Vorliegern die an ihre Endverbraucher abgegebene Energie des vergangenen 
hydrologischen Jahres H-2 bekannt. Falls keine Mitteilung erfolgt, können die fehlenden 
Werte durch die Vorlieger geschätzt werden. 

(2) Anschliessend ermitteln die einzelnen Netzbetreiber die Zuweisung der Netzkosten auf 
Endverbraucher und nachgelagerte Netze. Basis für die Berechnungen sind die verfügbaren 
Energie- und Leistungszahlen des hydrologischen Jahres H-2 unter Berücksichtigung 
erwarteter Anpassungen. Als Kostenbasis dienen die vorkalkulierten Kosten des 
Geschäftsjahres. Da die verrechneten Netzpreise der vorgelagerten Netzbetreiber in die 
Zuweisung der Kosten der nachgelagerten Netzbetreiber einfliessen (Kaskade), ist ein 
koordiniertes Vorgehen bei den Verrechnungsmodalitäten anzustreben. Aus diesem Grund 
wird pro Netzebene bzw. Spannungs- und Transformationsebene ein Termin festgelegt, bis 
zu dem aktualisierte Werte der Preise für die Weiterverrechnung an die nachgelagerten 
Netze zu veröffentlichen sind. 
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Abbildung 18  Organisatorische Abwicklung der Netznutzung 
 
(3) Im Einzelnen gelten folgende Termine für die Mitteilung der erforderlichen Informationen zur 

Kalkulation der Endverbraucherpreise an die betroffenen Netzbetreiber: 

�  Energieabgabe an Endverbraucher:  31. Januar  

�  Netzebene 1    28. Februar 

�  Netzebene 2 und 3   31. März 

�  Netzebene 4 und 5   30. April 

�  Netzebene 6 und 7   31. Mai 

 
(4) Falls bis zum jeweiligen Termin keine neuen Werte gemeldet werden, gelten die Vorjahres-

werte.  
Im gegenseitigen Einvernehmen (wie es im Jahre 2009  der Fall ist) können 
abweichende Termine festgesetzt werden. 

(5) Die Netzbetreiber veröffentlichen die Endverbraucherpreise bis spätestens 31. August (Art. 
10 StromVV und Art. 12 Abs. 1 StromVG). 

5.2. Energie- und Leistungswerte für die Abrechnung  zwischen 
Netzbetreibern  

(1) Die Verrechnung der Netzkosten an nachgelagerte Netzbetreiber erfolgt in Form von 
kostenbasierten Verrechnungspreisen auf der Grundlage der effektiven Bruttoenergiewerte 

und dem effektiven Leistungsbezug der nachgelagerten Netze.
14

 

5.2.1. Energiewerte 
(1) Um eine Verrechnung der gewälzten Kosten auf Basis der Bruttoenergiewerte durchführen 

zu können, müssen die dazu notwendigen Energiewerte in der notwendigen Periodizität (z.B. 
monatlich) dem Vorlieger mitgeteilt werden. Die Verrechnung der Netzkosten an 
nachgelagerte Netzbetreiber kann auf der Basis von Pro-Rata-Werten erfolgen, wenn die 
Daten über die effektiven Bruttoenergiewerte nicht rechtzeitig vorliegen. 

                                                      

14  Informationen zur Messung der Energie- und Leistungswerte enthält der Metering Code.  
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(2) Zur Vereinfachung kann in den Fällen, bei denen in den nachgelagerten Netzen wenige oder 
keine Einspeisungen vorliegen, der Energieteil der Verrechnungspreise auf Basis von 
Nettoenergiewerten an der Übergabestelle berechnet werden.  

(3) Grundsätzlich kann die vereinfachte Berechnungsmethode von einem vorliegenden 
Netzbetreiber angewendet werden, wenn die für die Verrechnung in einer Netzebene 
relevante Nettoenergie regelmässig (z.B. über einen Zeitraum von 3 Jahren) mindestens 
90% der Bruttoenergie beträgt. Das vereinfachte Prinzip kann auch zur Anwendung kommen, 
wenn das Verhältnis weniger als 90% beträgt, sofern sich der vorgelagerte und die Mehrheit 
der nachgelagerten Netzbetreiber einig sind. Die Nettoenergiewerte ergeben sich aus dem 
Energiefluss an den Übergabestellen vom vorgelagerten zu den nachgelagerten 
Netzbetreibern (vgl. Abbildung 17). 

5.2.2. Leistungswerte 
(1) Nachfolgend werden die Grundprinzipien für die Ermittlung der Leistungswerte für die 

Abrechnung bei verschiedenen Netzkonstellationen dargestellt. Detailliertere Angaben 
enthält der Metering Code. 

(2) Die Verrechnung der Netzkosten an nachgelagerte Netzbetreiber kann auf der Basis von 
Pro-Rata-Werten erfolgen, wenn die Daten über den effektiven Leistungsbezug nicht 
rechtzeitig vorliegen. 

5.2.2.1. Gleicher Vorlieger 

(1) Die Anforderungen an die Leistungsmessung für die Abrechnung bei mehreren 
Übergabestellen des gleichen Vorliegers ergeben sich folgendermassen:  

a) Übergabestellen auf der gleichen Netzebene 

(2) Anspruch auf zeitgleiche Messung besteht, sofern das Nachliegernetz eines Netzbetreibers 
eine «eigenständige Netzeinheit» bildet. Bei einer eigenständigen Netzeinheit handelt es sich 
um eine eigenständige Firma mit einheitlicher Organisation, Geschäftsführung und 
Rechnungslegung. Ihr Netzgebiet muss sich in einem regional zusammenhängenden Gebiet 
befinden; den Netznutzern (Endverbrauchern) müssen bei gleicher Bezugscharakteristik 
gleiche Netznutzungspreise verrechnet werden. 

b) Übergabestellen auf unterschiedlichen Netzebenen  

(3) Liegen die Übergabestellen zum vorgelagerten Netzbetreiber auf unterschiedlichen 
Netzebenen, besteht kein Anspruch auf zeitgleiche Messung an den Übergabestellen. 

5.2.2.2. Reserveleitungen 

(1) Bei Reserveleitungen ist eine zeitgleiche Messung vorzusehen, wenn sie am gleichen 
vorgelagerten Netz angeschlossen sind wie die Hauptleitung. Befindet sich die 
Übergabestelle zur Reserveleitung in einem Drittnetz, so besteht kein Anspruch auf 
zeitgleiche Messung. 

5.2.2.3. Verschiedene Vorlieger 

(1) Wenn ein Netzbetreiber an die Netze mehrerer direkter Vorlieger angeschlossen ist, besteht 
die Gefahr von Doppelbelastungen der Endverbraucher. Die jeweils betroffenen 
Netzbetreiber haben durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass keine 
Doppelbelastung von Endverbrauchern resultiert, welche sich allein durch die 
unterschiedliche Eigentümerschaft der Netze ergibt und welche nicht durch höhere effektive 
Kosten begründet ist (vgl. Abschnitt 7.2).  
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5.3. Verrechnung zwischen Netzbetreibern  
(1) Die folgenden Abschnitte enthalten Lösungsansätze zur Umsetzung der Verrechnung und 

Preissetzung zwischen Netzbetreibern. 

5.3.1. Abwicklung bei ausschliesslich fremden Nachl iegern 
(1) Der vorgelagerte Netzbetreiber sammelt auf dem Kostenträger «Nachgelagerte Netzbetreiber 

der Netzebene» die gewälzten und die direkt zugewiesenen Kosten
15

. Auf Basis dieses 
Kostenträgers legt er die Preise gegenüber den nachgelagerten Netzbetreibern fest. Der 
Netzbetreiber setzt gegenüber strukturell vergleichbaren Netzbetreibern der gleichen 
Netzebene einheitliche Preise (vgl. Abbildung 19). 
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Abbildung 19  Verrechnung zwischen Netzbetreibern bei ausschliesslich fremden Nachliegern 

                                                      

15  Die Kosten der Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzbetreibers werden jedem Verteilnetzbetreiber direkt in Rechnung gestellt (vgl. Abschnitt 

4.2.2). Diese werden ausschliesslich den Endverbrauchern (Kostenträger) zugewiesen.  
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5.3.2. Abwicklung bei eigenen und fremden Nachliege rn 
(1) Wenn auf einer nachfolgenden Netzebene sowohl fremde Netzbetreiber als auch eigene 

Netzbetreiber tätig sind, ist eine nicht-diskriminierende Lösung zu wählen, welche die 
Gleichbehandlung der eigenen und fremden Nachlieger sicherstellt. Die folgenden beiden 
Varianten zeigen, wie eine nicht-diskriminierende Behandlung von nachgelagerten 
Netzbetreibern erreicht werden kann. Beim Vorliegen eines «Pancaking-Problems» können 
weitere Varianten gemäss Anhang 7.2 angewendet werden. 

Variante 1: Wälzformel als Kostenschlüssel 

(2) In der ersten Variante wird die Nicht-Diskriminierung der eigenen und fremden 
Nachliegernetze dadurch erreicht, dass der Kostenträger «Nachliegernetze» (in Abbildung 20 
bezeichnet als NBN+2) unter sinngemässer Anwendung der Wälzformel (vgl. Abschnitt 4.3.1) 
in zwei Kostenträger «eigene Nachliegernetze» und «fremde Nachliegernetze» aufgeteilt 
wird. Die direkt zuweisbaren Kosten16 sind von diesem Schritt nicht betroffen, da sie direkt 
den eigenen Endverbrauchern und dem Kostenträger «fremde Nachliegernetze» zugewiesen 
werden. 
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Abbildung 20  Verrechnung zwischen Netzbetreibern bei eigenen und fremden Nachliegern  
  (Variante 1: Wälzformel) 
 
(3) Der Kostenträger «eigene Nachliegernetze» kann im Rahmen der unternehmensinternen 

Kostenwälzung weiter verwendet werden. Der Kostenträger «fremde Nachliegernetze» dient 
als Basis für die Ermittlung der Preise gegenüber den fremden Nachliegern. 

                                                      

16  Die Kosten der Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzbetreibers werden jedem Verteilnetzbetreiber direkt in Rechnung gestellt (vgl. Abschnitt 

4.2.2). Diese werden ausschliesslich den Endverbrauchern (Kostenträger) zugewiesen. 
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Variante 2: Verrechnungspreise als Kostenschlüssel 

(4) In der zweiten Variante behandelt der Vorlieger sein eigenes Nachliegernetz wie ein fremdes 
Nachliegernetz und wendet dieselben Verrechnungspreise, die er gegenüber den fremden 
Nachliegern verrechnet, auch als interne Verrechnungspreise an (vgl. Abbildung 21). 
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Abbildung 21  Verrechnung zwischen Netzbetreibern bei eigenen und fremden Nachliegern  
  (Variante 2: Verrechnungspreise) 
 

5.4. Preisstrukturen für nachgelagerte Netze 
(1) Die Netzbetreiber sind in der Preissetzung gegenüber nachgelagerten Netzen frei, solange 

diese einheitlich, nicht-diskriminierend und kostenbasiert durchgeführt wird. Eigene und 
fremde nachgelagerte Netze sind gleich zu behandeln. Die Verrechnungspreise zwischen 
den Netzbetreibern bleiben in der Regel für mindestens ein Jahr unverändert. 

(2) Auf eine Gewichtung der Preiselemente wird im Modell verzichtet. Durch den Verzicht auf 
eine Gewichtung der Preiselemente im Modell soll den Netzbetreibern die Möglichkeit 
gegeben werden, mit ihrer Preisgestaltung Anreize für eine gleichmässige Netzauslastung zu 
setzen. Auch Hoch- und Niedertarifmodelle müssen beispielsweise möglich sein. Weiter 
können durch die Anwendung geeigneter Preisstrukturen der Bau paralleler Netze verhindert 
oder «Pancaking-Probleme» gelöst werden. 

(3) Anmerkung:  Die Aufteilung nach 70% Nettoleistung und 30% Bruttoenergie wird nur im 
Rahmen der Kostenwälzung zur Aufteilung der nicht direkt zuweisbaren Kosten auf die 
Endverbraucher bzw. die unterliegenden Netzbetreiber benötigt. Es ist aber für Netzbetreiber 
nicht zwingend, diese Kostenblöcke in Leistungs- und Energiepreiskomponenten zu 
verwenden.  
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6. Rechnungsstellung an Endverbraucher 

6.1. Grundsätze  
(1) Die Netzbetreiber sind in der Preissetzung innerhalb von allfälligen kantonalen Gesetzen 

gegenüber Endverbrauchern – mit Ausnahme der Spannungsebenen unter 1 kV – frei, 
solange diese einheitlich, nicht-diskriminierend und kostenbasiert durchgeführt wird (Art. 14 
Abs. 3 StromVG, Art. 18 StromVV).  

(2) Dabei stellen die Netzbetreiber die Gleichbehandlung ihrer Endverbraucher sicher. Eine 
Differenzierung der Endverbraucher in Kategorien nach vordefinierten Kriterien ist möglich.  

(3) Die Kriterien müssen objektiv überprüfbar sein:  

-  Zur Differenzierung eignen sich Netzebene, Verbrauchscharakteristik (auf Basis 
gemessener Energie- und/oder Leistungswerte), Anschlusscharakteristik, 
Vorhandensein einer Leistungsmessung, Unterbrechbarkeit der Lieferung an 
Verbrauchseinrichtungen etc.  

-  Zu möglichen Preiselementen sowie abrechnungsrelevanten Parametern vgl. 
«Leitfaden zu Preisstrukturen im geöffneten Strommarkt», Druckschrift VSE 1015, auf 
Internet abrufbar.. 

(4) Für Endverbraucher in ganzjährig genutzten Liegenschaften ohne Leistungsmessung muss 
der Netznutzungspreis bei Spannungsebenen unter 1 kV zu mindestens 70% ein nicht-
degressiver Arbeitspreis sein (Art. 18 Abs. 2 StromVV).  

(5) Die gesamten Netznutzungsentgelte, die bei der Gesamtheit der Endverbraucher einer 
Netzebene eines Netzbetreibers erhoben werden, dürfen die anrechenbaren Kosten sowie 
die Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen im mehrjährigen Durchschnitt nicht 
übersteigen. 

(6) Die Endverbraucherpreise für die Netznutzung bleiben in der Regel für mindestens ein Jahr 
unverändert.  

(7) Bezüglich des Zeitpunktes der Anpassungen sind die Netzbetreiber grundsätzlich frei.  

(8) Die Endverbraucher sind rechtzeitig darüber zu informieren. 

6.2. Bestandteile der Rechnung an Endverbraucher  
(1) Bei der Rechnungsstellung für die Netznutzung sind Abgaben und Leistungen an das 

Gemeinwesen sowie Zuschläge auf die Übertragungskosten des Hochspannungsnetzes 
getrennt auszuweisen. 

(2) Beliefert der Netzbetreiber den Endverbraucher auch mit Elektrizität, ist dies auf der 
Rechnung getrennt auszuweisen (Art. 12 Abs. 2 StromVG, Weisung 6/2008 ElCom). 

6.3. Veröffentlichungspflichten im Zusammenhang mit  der 
Rechnungsstellung  

(1) Die Preise für die Netznutzung, die Jahressumme der Netznutzungsentgelte sowie die 
Elektrizitätspreise für Endverbraucher in der Grundversorgung sowie die gesamten Abgaben 
und Leistungen an das Gemeinwesen müssen jeweils bis 31. August eines Jahres 
veröffentlicht werden (Art. 12 Abs. 1 StromVG, Art. 10 StromVV). 
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6.4. Energie- und Leistungswerte für die Rechnungss tellung an 
Endverbraucher 

(1) Massgebende Energiemenge ist die an den Endverbraucher abgegebene Energie, d.h. die 
vom Endverbraucher verbrauchte Energie abzüglich seiner Eigenerzeugung.  

(2) Massgebender Leistungswert für die Verrechnung der Netznutzung ist die höchste, während 
einer bestimmten Periode (z.B. Monat oder Jahr) beim Endverbraucher gemessene Leistung.  

 

6.4.1. Vorgehen bei fehlender Leistungsmessung gege nüber Endverbrauchern 
(1) Ist die Leistungsmessung bei den Endverbrauchern nicht in der gewünschten Art und Weise 

vorhanden, sind Ersatzwerte zu bestimmen. 

 

6.4.2. Behandlung von Endverbrauchern mit mehreren Übergabestellen 
(1) Bei Endverbrauchern mit mehreren Übergabestellen ist eine zeitgleiche Messung der 

Übergabestellen möglich, wenn die Endverbraucher-Übergabestellen in einem galvanisch 
verbundenen Netz des Netzbetreibers liegen und zwischen den Endverbraucher-
Übergabestellen eine galvanische Verbindung in den Installationen des Endverbrauchers 
besteht (vgl. Abschnitt 7.6). 
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7. Anhang 

7.1. Zuordnung der Netznutzer und Netzbetreiber zu den Netzebenen 
(1) Die Netzebenenzuteilung gilt für Netznutzer und Netzbetreiber. Es wird zwischen 

Netzanschluss und Netznutzung unterschieden. Die Netznutzung ist nur auf den Ver-
teilnetzebenen 3, 5 und 7 möglich. 

(2) Um Eigentumsverschiebungen beim Netzanschluss zu vermeiden, werden bestehende 
Netzanschlüsse auf den Netzebenen 2, 4 und 6 toleriert. Bei Neuanschlüssen oder 
Erneuerung von bestehenden Anschlüssen werden die Anschlusspunkte auf die 
Verteilnetzebenen 3, 5 und 7 festgelegt. 

(3) Die Zuordnung der Netznutzer und Netzbetreiber zu den Netzebenen ist, unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen des Netzanschlusses, nur auf den Verteilnetzebenen 3, 5, 7 
möglich. Im Folgenden werden Umsetzungsbeispiele für verschiedene Konstellationen 
dargestellt. 

7.1.1. Regelfall der Netzebenenzuordnung 
(1) Die Netzebene der Netznutzer und Netzbetreiber wird durch den Anschlusspunkt bestimmt. 

Der Anschlusspunkt wird aufgrund vordefinierter technischer und volkswirtschaftlicher 
Kriterien durch den Netzbetreiber diskriminierungsfrei zugewiesen.  

(2) In der Regel liegt der Anschlusspunkt an der Eigentumsgrenze zwischen den elektrischen 
Anlagen des Netzbetreibers und jenen des Netznutzers bzw. nachgelagerten Netzbetreibers. 
Die Netznutzer und nachgelagerten Netzbetreiber werden grundsätzlich nur den 
Verteilnetzebenen 3, 5 und 7 zugeordnet. 

(3) Die Transformierung erfolgt in der Regel an den (erwarteten) Lastschwerpunkten im Netz. 
Eine Berücksichtigung der örtlichen Nähe zur Transformierung würde deshalb dem 
Grundsatz der Distanzunabhängigkeit des Netznutzungsmodells widersprechen. 
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Abbildung 22  Netzebenenzuordnung – Regelfall 
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7.1.2. Lösungsansätze bei Abweichungen vom Regelfal l (bestehende Anschlüsse) 
(1) Wenn sich der Anschlusspunkt des Netznutzers oder nachgelagerten Netzbetreibers nach 

einer Transformierungsanlage befindet, welche ausschliesslich ihm dient, resp. wenn der 
vorgelagerte Netzbetreiber kein eigenes weiteres Leitungsnetz betreibt, kann sich die 
Eigentumsgrenze an der Schnittstelle zur Transformierungsebene 2, 4 oder 6 befinden (vgl. 
Abbildung 23). Der Netznutzer oder Netzbetreiber muss sich mit dem vorliegenden 
Netzbetreiber einigen, ob er die Netznutzung auf der nächst höheren oder nächst tieferen 
Netzebene beansprucht. In jedem Fall ist die Gleichbehandlung der jeweiligen Netznutzer 
bzw. nachgelagerten Netzbetreiber zu berücksichtigen. 
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Verteilnetz im Eigentum des
vorgelagerten Netzbetreibers
Anlage des Netznutzers oder
Netzbetreibers A

A AAAA

Ungerade 
Netzebene 
3, 5, 7

Gerade 
Netzebene 
2, 4, 6

Ungerade 
Netzebene 
1, 3, 5

Netzanschluss auf Netzebene N
Lösungsansatz 1:
Netznutzung auf Netzebene N-1
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Netznutzung auf Netzebene N+1

 
 
Abbildung 23  Netzebenenzuordnung – Ausnahmefall 
 
(2) Netznutzer oder nachgelagerte Netzbetreiber mit Anschluss auf einer geraden Netzebene N 

(«Transformationsebene») regeln gemeinsam mit dem vorgelagerten Netzbetreiber, ob sie 
für die Netznutzung der tieferen Leitungsebene N+1 oder der höheren N-1 zugeordnet 
werden. Die gegenseitige Abgeltung für die Netzebenen-Differenz zwischen Netzanschluss 
und Netznutzung muss unter Berücksichtung der Solidarität und diskriminierungsfrei erfolgen 
(kein Pfadmodell). 
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7.1.2.1. Netznutzung auf Netzebene N-1 

(1) Ist der Netznutzer oder nachgelagerte Netzbetreiber bezüglich der Netznutzung der höheren 
Netzebene N-1 zugeordnet, bezahlt er die Netznutzung für Netzebene N-1 plus die 
durchschnittlichen Kosten des vorliegenden Netzbetreibers für Netzebene N (kein 
Pfadmodell). 
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Abbildung 24  Netzanschluss an Netzebene N – Netznutzung auf Ebene N-1 
 

7.1.2.2. Netznutzung auf Netzebene N+1 

(1) Ist der Netznutzer oder nachgelagerte Netzbetreiber bezüglich der Netznutzung der tieferen 
Netzebene N+1 zugeordnet, bezahlt er die Netznutzung für Netzebene N+1, abzüglich seiner 
anteilmässigen Aufwendungen für die Netzebene N+1, die gemäss den durchschnittlichen 
Kosten aller galvanisch verbundenen Netzbetreiber für die Netzebene N+1 berechnet werden 
(kein Pfadmodell). 
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Abbildung 25  Netzanschluss an Netzebene N – Netznutzung auf Ebene N+1 
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7.2. Hintereinander geschaltete und vermaschte Netz e 
(1) In diesem Anhang werden Grundkonfigurationen bei hintereinander geschalteten Netzen 

(Kapitel 7.2.1) und vermaschten Netzen (Kapitel 7.2.2) beschrieben.  

7.2.1. Hintereinander geschaltete Netzbetreiber 
(1) Wenn Netze unterschiedlicher Eigentümer innerhalb einer Netzebene hintereinander 

geschaltet sind, besteht die Gefahr der Doppelbelastung von Endverbrauchern 
(«Pancaking»). Der Begriff Doppelbelastung wird hier auch synonym für Mehrfachbelastung 
verstanden, wenn mehr als zwei VNB beteiligt sind. 

(2) Die beteiligten Netzbetreiber haben durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass 
keine Doppelbelastung von Endverbrauchern resultiert, welche sich allein durch die 
unterschiedliche Netzeigentümerschaft ergibt und nicht durch höhere effektive Kosten 
begründet ist. Zwei grundsätzliche Situationen sind zu unterscheiden: 

a) Der vorgelagerte VNB betreibt Netzelemente in der betroffenen Netzebene, welche 
eigene Endverbraucher und nachgelagerte Netzbetreiber versorgen. Um eine 
Doppelbelastung der Endverbraucher zu verhindern, werden im Abschnitt 
«Modellansätze» Lösungen vorgeschlagen. 

b) Der vorgelagerte VNB betreibt nur die vorgelagerte Netzebene. Er versorgt keine 
Endverbraucher, solche werden ausschliesslich durch die nachgelagerten VNB bedient. 
Dadurch ergibt sich keine Doppelbelastung im Sinne von Pancaking, da eine allfällige 
unterschiedliche Belastung der Endverbraucher durch unterschiedliche Kosten der 
nachgelagerten VNB begründet ist. Diese unterschiedlichen Kosten sind die Folge von 
unterschiedlichen Strukturen der nachgelagerten VNB und nicht der unterschiedlichen 
Netzeigentümerschaft. Somit handelt es sich nicht um ein «Pancaking-Problem». 
Entsprechende Lösungsansätze sind dennoch im Abschnitt «Modellansätze» aufgezeigt. 

 
(3) Eine Doppelbelastung durch Pancaking kann ausschliesslich zwischen unterschiedlichen 

VNB auf derselben Netzebene entstehen. Zwischen VNB und Endverbrauchern ergibt sich 
keine derartige Doppelbelastung. 

7.2.1.1. Dienste  

(1) Zur Diskussion des «Pancaking-Problems» wird eine Betrachtung der Dienste einer 
Netzebene vorgenommen: Unter Diensten  wird der Transport  bzw. die Verteilung  von 
elektrischer Energie in einer Netzebene verstanden. Innerhalb einer Netzebene kann ein 
Dienst weiter aufgeteilt werden in Transportdienst und Verteildienst.  

(2) Der Transportdienst dient dem Transport der Energie bis zu einem Verteilnetz, z.B. eines 
nachgelagerten VNB. Der Verteildienst dient der Verteilung der Energie bis zu den End-
verbrauchern. 

(3) Ein «Pancaking-Problem» liegt vor, wenn ein Dienst von mehreren VNB in verbundenen 
Netzen auf der gleichen Netzebene erbracht wird und dieser Umstand zu einer unzulässigen 
Doppelbelastungen von Endverbrauchern führt. Folgende zwei Voraussetzungen sind für das 
Entstehen eines «Pancaking-Problems» bei hintereinander geschalteten Netzen notwendig: 

a) Der selbe Dienst wird von mehreren VNB auf der gleichen Netzebene erbracht  

b) Der vorgelagerte VNB betreibt einen Transportdienst und hat gleichzeitig einen 
Verteildienst in derselben Netzebene und/oder in nachgelagerten Netzebenen  

 
(4) Gleichgelagerte Endverbraucher, die einen Dienst beanspruchen, werden 

diskriminierungsfrei und distanzunabhängig behandelt. Dasselbe gilt auch für gleichgelagerte 
VNB, die den Dienst eines vorgelagerten VNB beanspruchen. 

(5) Strukturelle Unterschiede nachgelagerter VNB können zu Preisdifferenzen für 
Endverbraucher führen. Sie sind nicht die Folge von Pancaking und gelten somit nicht als 
«Pancaking-Problem» gemäss Definition. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die 
nachgelagerten VNB zusammen mit dem vorgelagerten VNB auf ein Preismodell oder die 
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nachgelagerten VNB untereinander auf Ausgleichszahlungen einigen, welche grössere 
strukturbedingte Preisdifferenzen ausgleichen. 

7.2.1.2. Grundkonfigurationen 

(1) In diesem Abschnitt werden verschiedene Grundkonfigurationen beschrieben. Zu jeder 
Grundkonfiguration wird aufgezeigt, inwieweit ein «Pancaking-Problem» vorliegt und es 
werden die naheliegendsten Lösungen beschrieben. In jedem Fall sind auch andere 
Lösungen zugelassen, falls sich die betroffenen Netzbetreiber darauf einigen. 

Situation A 

(2) Eine Netzebene N wird ausschliesslich durch einen vorgelagerten VNB betrieben. Dieser 
bedient keine Endverbraucher in der nachgelagerten Netzebene N+1. Die nachgelagerten 
VNB decken die nachfolgende Netzebene N+1 ab. 
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Kosten aller nachgelagerten VNB (falls mehr als ein nachge-
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Ebene N+1 Ebene N+1 Ebene N+1 Ebene N+1

Legende:

Wälzung

Preismodelle
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Ebene N

Kosten aller End-
verbraucher der 
Netzebene N

Kosten aller nachgelagerten VNB (falls mehr als ein nachge-
lagerter VNB bedient wird)

Ebene N+1 Ebene N+1 Ebene N+1 Ebene N+1

Legende:

Wälzung

Preismodelle

Legende:

Wälzung

Preismodelle

 
 
Abbildung 26  Situation A: Nur ein VNB in Netzebene N 
 
(3) Die Situation A ist kein «Pancaking-Problem». Alle Kosten werden den nachgelagerten VNB 

über Preismodelle weitergegeben (vgl. Abschnitt 5.3.1).  
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Situation B 

(4) In der Netzebene N sind mehrere VNB tätig. Der vorgelagerte VNB betreibt einen reinen 
Transportdienst. Er bedient keine Endverbraucher in der Netzebene N; diese werden alle 
durch nachgelagerte VNB ab derselben Netzebene bedient. 
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Abbildung 27  Situation B: Mehrere VNB in Netzebene N 
 
(5) In der Situation B ist die Netzebene N in einen übergeordneten Transportdienst Na (z.B. 3a 

oder 5a) und einen Verteildienst Nb (z.B. 3b oder 5b) aufgeteilt. Der Dienst Na wird 
vollumfänglich vom vorgelagerten VNB wahrgenommen. Durch die Aufteilung der Netzebene 
N in die Ebenen Na und Nb wird diese Situation in eine analoge Konfiguration wie unter A 
überführt. 

(6) Die Situation B ist kein «Pancaking-Problem». Alle Kosten werden den nachgelagerten VNB 
über Preismodelle weitergegeben (vgl. Abschnitt 5.3.1, Abbildung 19). 

Situation C 

(7) In der Netzebene N sind mehrere VNB tätig. Der vorgelagerte VNB betreibt einen 
Transportdienst und bedient Endverbraucher in derselben und/oder in der nachgelagerten 
Netzebene. Eine Aufteilung in einen übergeordneten Transportdienst Na und einen 
Verteildienst Nb ist aus technischen oder strukturellen Gründen nicht möglich. 
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Abbildung 28  Situation C: Mehrere VNB in Netzebene N 
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(8) Die Situation C ist ein Pancaking-Fall. Der vorgelagerte VNB darf seine Endverbraucher nicht 
zulasten der Endverbraucher nachgelagerter VNB bevorzugen. 

(9) Die Verteilung der Kosten an die nachgelagerten VNB erfolgt diskriminierungsfrei und 
distanzunabhängig über ein Preismodell. Der vorgelagerte VNB muss dabei in der 
Preisgestaltung diejenigen Anteile des Dienstes, die durch die nachgelagerten VNB erbracht 
werden, gebührend berücksichtigen.  

Situation D 

(10) In der Netzebene N sind mehrere VNB tätig. Der vorgelagerte VNB betreibt einen 
Transportsdienst und bedient Endverbraucher in derselben und/oder in der nachgelagerten 
Netzebene. Er kann seine Dienste sowohl auf der technischen Ebene als auch in der 
Kostenrechnung in einen übergeordneten Transportdienst Na und einen Verteildienst Nb 
aufteilen. 
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Abbildung 29  Situation D: Mehrere VNB in Netzebene N 
 
 
(11) Die Situation D ist ein Pancaking-Fall. Der vorgelagerte VNB darf seine Endverbraucher nicht 

zu Lasten der Endverbraucher nachgelagerter VNB bevorzugen. Die Aufteilung der Kosten 
der Netzebene Na auf die Gruppe der nachgelagerten VNB einerseits und die Netzebene Nb 
des vorgelagerten VNB andererseits wird mittels sinngemässer Anwendung der Wälzformel 
vorgenommen (vgl. Abschnitt 5.3.2, Abbildung 20). 

(12) Die Verteilung der von den nachgelagerten VNB zu tragenden Kosten auf die einzelnen VNB 
erfolgt diskriminierungsfrei und distanzunabhängig über ein Preismodell. Der vorgelagerte 
VNB ist in der Preisgestaltung grundsätzlich frei, solange die gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten und die Preise kostenbasiert sind. Allenfalls können unterschiedliche 
Belastungen von Endverbrauchern durch strukturelle Unterschiede der nachgelagerten VNB 
entstehen. 

(13) Der vorgelagerte VNB muss sein Netz diskriminierungsfrei in die Teilnetze Na und Nb 
aufteilen. Die Aufteilung beinhaltet die gesamte Kostenrechnung (Kapital- und 
Betriebskosten). Für eine möglichst korrekte Aufteilung in die Teilnetze sind objektive, von 
den Betroffenen gemeinsam festgelegte Regeln anzuwenden. 
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Situation E 

(14) In der Netzebene N sind mehrere VNB tätig. Der vorgelagerte VNB betreibt einen 
Transportdienst und bedient keine Endverbraucher in derselben Netzebene. Er hat seine 
Dienste sowohl auf der technischen Ebene wie auch in der Kostenrechnung in einen 
übergeordneten Transportdienst Na und einen Verteildienst Nb aufgeteilt. Der eigene 
Verteildienst Nb wird gleich behandelt wie ein nachgelagerter fremder VNB, d.h. es werden 
dieselben Preismodelle verwendet. 
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Abbildung 30  Situation E: Mehrere VNB in Netzebene N 
 
(15) Die Situation E entspricht der Situation B und ist kein «Pancaking-Problem». Alle Kosten der 

Netzebene Na werden dem eigenen Netz Nb und den nachgelagerten VNB über 
Preismodelle weitergegeben (Vgl. Abschnitt 5.3.2, Abbildung 21). Allenfalls können 
unterschiedliche Belastungen von Endverbrauchern durch strukturelle Unterschiede der 
nachgelagerten VNB entstehen. 

(16) Der vorgelagerte VNB muss sein Netz diskriminierungsfrei in die Teilnetze Na und Nb 
aufteilen. Die Aufteilung beinhaltet die gesamte Kostenrechnung (Kapital- und 
Betriebskosten). Für eine möglichst korrekte Aufteilung in die Teilnetze sind objektive, von 
den Betroffenen gemeinsam festgelegte Regeln anzuwenden. 

7.2.1.3. Lösungsansätze 

Prozessempfehlung zur Lösungsfindung 

(1) Der vorgelagerte VNB ergreift die Initiative, analysiert die Ausgangssituation und unterbreitet 
den beteiligten VNB einen Lösungsvorschlag. Die anzuwendende Lösungsvariante und das 
weitere Vorgehen werden gemeinsam festgelegt. 

Situation A 

(2) Die Situation ist im NNMV – CH beschrieben. Es ist keine weitere Massnahme notwendig. 

Situation B 

(3) Die Situation entspricht wegen der klaren Aufteilung der Dienste des vorgelagerten und der 
nachgelagerten VNB der Situation A. Es sind keine weiteren Massnahmen notwendig. 
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Situation C 

(4) Folgende Varianten sind möglich: 

a) Verträge mit Ausgleichszahlungen 

b) Preisverbund oder Kostenverbund 

c) Strukturbereinigungen und dadurch Überführung in eine Situation ohne Pancaking 

(5) Eine Lösung ist nur möglich, wenn die Mehrheit der beteiligten VNB einer entsprechenden 
Vereinbarung zustimmt bzw. entsprechende Verträge unterzeichnen.  

Situation D 

(6) Der vorgelagerte VNB teilt nach dem objektiv und von den Betroffenen gemeinsam 
festgelegten Regeln sein Netz in die Netzebenen Na und Nb auf und stellt in der 
Kostenrechnung die korrekte Kostenzuweisung sicher. Er teilt die Kosten seiner Netzebene 
Na inklusive der Kosten aller vorgelagerten Netze nach dem Wälzverfahren auf die Gruppe 
der nachgelagerten VNB und auf seine Netzebene Nb auf. 

Situation E 

(7) Der vorgelagerte VNB erstellt transparente, nachvollziehbare und von den betroffenen 
gemeinsam festgelegte Regeln für die Aufteilung seines Netzes in die Netzebenen Na und 
Nb und stellt in der Kostenrechnung die korrekte Kostenzuweisung sicher. Er behandelt sein 
eigenes nachgelagertes Netz Nb gleich wie die nachgelagerten anderer VNB. Damit 
entspricht die Situation E der Situation B. 

7.2.1.4. Unterschiedliche Endverbraucherpreise als Folge unterschiedlicher Netzstrukturen 

(1) Auch bei korrekter Anwendung der Kostenwälzung und Netzpreisberechnung durch den 
vorgelagerten VNB können aufgrund unterschiedlicher Strukturen der nachgelagerten VNB 
grosse Preisunterschiede in benachbarten Netzen entstehen. Unter Berücksichtigung der 
distanzunabhängigen und diskriminierungsfreien Preisgestaltung durch den vorgelagerten 
VNB stehen folgende Möglichkeiten offen: 

a) Preisunterschiede werden im Hinblick auf die freie Preisgestaltung der VNB akzeptiert 

b) Die nachgelagerten VNB vereinbaren gegenseitige Ausgleichszahlungen  

c) Die nachgelagerten VNB vereinbaren gemeinsam einen Kostenverbund 

d) Die nachgelagerten VNB vereinbaren zusammen mit dem vorgelagerten VNB ein 
Preismodell, zum Beispiel mit einer Segmentierung der nachgelagerten VNB 

e) Angleichung der Netze durch Strukturbereinigungen 

7.2.2. Mehrere vermascht betriebene Netze unterschi edlicher VNB 
(1) Wenn Netze unterschiedlicher Eigentümer auf der gleichen Netzebene vermascht betrieben 

werden, besteht die Gefahr von Doppelbelastungen der Endverbraucher («Pancaking»). Der 
Begriff «Doppelbelastung» wird hier als auch synonym für Mehrfachbelastung verstanden, 
wenn mehr als zwei VNB beteiligt sind.  

(2) Die betroffenen Netzbetreiber haben gemeinsam durch geeignete Massnahmen 
sicherzustellen, dass keine Doppelbelastung von Endverbrauchern resultiert, welche sich 
allein durch die unterschiedliche Netzeigentümerschaft ergibt und nicht durch höhere 
effektive Kosten begründet ist. Die betrachteten Dienste sind der Transportdienst und der 
Verteildienst für Endverbraucher in der Netzebene N. Grundsätzlich sind diese Dienste als 
Einheit zu betrachten, auch wenn die Dienste der Netzebene N von unterschiedlichen VNB 
erbracht werden.  
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(3) Die Verteilung der Kosten zwischen den Gruppen der Endverbraucher und der Weitergabe 
an die Netzebene N+1 wird mittels Wälzung bewerkstelligt. Sind mehrere VNB an der 
Netzebene N+1 beteiligt, erfolgt die Kostenverteilung an die einzelnen VNB 
diskriminierungsfrei und distanzunabhängig über ein Preismodell, allenfalls mit 
Segmentierung. Die Gruppe der VNB, die den Dienst der Netzebene N erbringt, ist dabei 
grundsätzlich in der Preisgestaltung frei, solange die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und 
die Preise kostenbasiert sind. 

7.2.2.1. Grundkonfigurationen und Lösungsansätze 

Situation F 
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Abbildung 31  Situation F: Mehrere VNB pro Netzebene (Vermaschung) 
 
(1) Die folgenden Möglichkeiten stehen den betroffenen VNB offen: 

a) Verträge mit Ausgleichszahlungen 

b) Preisverbund oder Kostenverbund 

c) Kostenaufteilungen auf der Basis von Lastflussberechnungen und übertragener Energie 

d) Strukturbereinigungen und dadurch Überführung in eine Situation ohne Pancaking 

(2) Eine Lösung ist nur möglich, wenn die Mehrheit der beteiligten VNB einer entsprechenden 
Vereinbarung zustimmt bzw. entsprechende Verträge unterzeichnen.  
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Situation G 

(3) In Situation G werden zwei parallele Netze einer Netzebene im Normalbetrieb nicht 
verbunden. Die bestehenden Verbindungsleitungen zwischen den VNB werden als reine 
Reserve- oder Notverbindungen verwendet. 
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Abbildung 32  Situation G: Mehrere VNB pro Netzebene (Reserveleitung) 
 
 
(4) Die betrachteten Dienste sind der Transportdienst und die Verteilung auf Endverbraucher in 

der Netzebene N. Diese erfolgen grundsätzlich so als ob keine Notverbindungen bestehen 
würden. Aus dieser Sicht gibt es kein «Pancaking-Problem». 

(5) Folgende Lösungen sind im Rahmen der in Abschnitt 3.3.4 beschriebenen Grundsätze 
möglich: 

a) Gemeinsame Kostentragung für die Reserveleitungen 

b) Vertragliche Vereinbarung der Kostentragung bei Betrieb der Reserveleitungen 

 
 

7.2.3. Strukturbereinigungen 
(1) Strukturbereinigungen können zur Lösung von Problemen mit unterschiedlichen 

Netzstrukturen beitragen. Dabei werden Teilen des Netzes an vor- oder nachgelagerte VNB 
unter Abgeltung der Netzteile übertragen. 
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7.3. Höchstlastverfahren 
(1) Das Höchstlastverfahren stellt die primäre Alternative zur Ermittlung der Leistungswerte für 

die Kostenwälzung dar (vgl. Abschnitt 4.2.1)17. Dabei werden Leistungswerte jeweils für zwei 
Gruppen ermittelt.  

(2) Beim Höchstlastverfahren ergeben sich die Leistungswerte jeder Gruppe zum Zeitpunkt der 
individuellen Höchstlast der Gruppe. Die individuellen Höchstlasten der beiden Gruppen 
können zeitungleich sein und müssen nicht gleichzeitig mit der Spitzenlast auftreten (vgl. 
Beispiel mit fiktiven Lastverläufen dieser zwei Gruppen in Abbildung 33).  
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Höchstlast 
Gruppe 2

Spitzenlast

 
Abbildung 33  Höchstlastverfahren – fiktiver Lastverlauf für zwei Gruppen 

                                                      

17  Alternativen zum Höchstlastverfahren können gemäss Abschnitt 4.3.2 vereinbart werden. 
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7.4. Kosten bei Wechsel eines Netzanschlusses 
(1) Gemäss Art. 5 Abs. 5 StromVG ist der VNB berechtigt, einen Netzanschlussnehmer beim 

Wechsel von Anschlüssen zur anteilsmässigen Abgeltung von Kapitalkosten nicht mehr oder 
nur noch teilweise genutzter Anlagen und zeitlich befristet zum Ausgleich der 
Beeinträchtigung der Netznutzungsentgelte zu verpflichten. 

(2) Ergänzend zu den direkt mit der früheren Einrichtung und dem Rückbau eines 
Netzanschlusses zusammenhängenden Kosten (vgl. Abschnitte 3.3.6, 3.4.6 und 3.5.2) 
umfasst die anteilsmässige Abgeltung von Kapitalkosten nicht mehr oder nur noch teilweise 
genutzter Anlagen auch Anlagen im allgemeinen Netz des VNB, die: 

�  Dem Netzanschluss des Netzanschlussnehmers im Sinne der tatsächlich im Netz 
auftretenden Lastflüsse vorgelagert sind  

�  Nicht älter als 15 Jahre sind  

�  Eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Ein wesentlicher Anteil (mindestens 20%) der Kapazität dieser Anlagen bzw. im 
entsprechenden Netzgebiet wurde durch in der Vergangenheit den 
Netzanschlussnehmer genutzt bzw. war für diesen vorzuhalten und wird auch in 
absehbarer Zeit (3 Jahre) nicht für die Versorgung anderer Endverbraucher benötigt 

b) Ein zumindest teilweiser Rückbau dieser Anlagen erfolgt in direkter folge der Auflösung 
des Netzanschlusses innerhalb einer zeitlich begrenzten Frist von max. 3 Jahren bzw. ist 
innerhalb dieser Frist vorgesehen. 

(3) Der Anteil der abzugeltenden Kapitalkosten ergibt sich: 

�  Im Falle von Ziffer 2, Punkt a) auf Grundlage der auf den Zeitpunkt der Auflösung des 
Netzanschlusses abgezinsten zukünftigen anrechenbaren Kapitalkosten der 
entsprechenden Anlagen gemäss Art. 12 Abs. 3 StromVG 

�  Im Falle von Ziffer 2, Punkt b) auf Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellrestwerte 
der entsprechenden Anlagen gemäss Art. 12 Abs. 3 StromVG 

(4) Ein allfälliger Ausgleich der Beeinträchtigung der Netznutzungsentgelte: 

�  Ist nur dann vorzunehmen, wenn sich die Netznutzungsentgelte der übrigen Kunden 
in Folge der Auflösung des Netzanschlusses unter sonst gleich bleibenden 
Umständen um mindestens 5% erhöhen bzw. wenn sich die Summe der durch den 
VNB eingenommenen Netzentgelte um 5% vermindert 

�  Darf über maximal 5 Jahre erfolgen, unter Berücksichtigung einer jährlich zumutbaren 
Kostensteigerung der übrigen Netznutzer (unter sonst gleich bleibenden Umständen) 
um mindestens 3% 

(5) Bei der Bestimmung der Beeinträchtigung der Netznutzungsentgelte sind allfällige Erlöse des 
VNB aus einer anteilsmässigen Abgeltung von Kapitalkosten gemäss Ziffer 2 und 3 
kostenmindernd zu berücksichtigen. 

(6) Der VNB hat die Zahlungen gemäss Ziffer 2 bis 5 bei der Ermittlung seiner Netzkosten 
kostenmindernd zu berücksichtigen. 
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7.5. Kriterien zur Bewertung der Gesamteffizienz 
(1) Eine Steigerung der Gesamteffizienz (im Sinne einer volkswirtschaftlich effizienten 

Netznutzung) für das effiziente Netz aller von einem Anschlusswechsel bzw. 
Zusatzanschluss betroffenen Netzbetreiber ist in den folgenden Fällen anzunehmen: 

a) Die durch die weitere Nutzung oder durch den Ausbau des aufzulösenden 
Netzanschlusses unmittelbar verursachten oder hierfür in absehbarer Zeit (max. 5 Jahre) 
voraussichtlich erforderlichen Kosten übersteigen die Kosten der Einrichtung, der 
Erneuerung oder des Ausbaus des Netzanschlusses, welcher in Zukunft zur Versorgung 
des Netzanschlussnehmers dienen soll. Neben den direkten Kosten des jeweiligen 
Netzanschlusses sind hierbei jeweils auch allfällig erforderliche Massnahmen im 
allgemeinen Netz sowie von den betroffenen VNB an dritte Netzbetreiber zu zahlende 
Netznutzungsentgelte zu berücksichtigen.  

b) Die notwendigen Kosten für den Erhalt und die zukünftige Erneuerung der vorhandenen 
Netze, unter Berücksichtigung der aktuellen sowie der in Zukunft erwarteten Last, im 
Falle einer Beibehaltung des derzeitigen Netzanschlusses langfristig höher sind als bei 
Beibehaltung der derzeitigen Konfiguration. 

(2) Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten sind individuell in Rechnung gestellte Kosten 
sowie allfällige Ausgleichszahlungen des Netzanschlussnehmers gemäss 7.4 abzuziehen.  

7.6. Messtechnische Zusammenfassung von Anschlusspu nkten 
(1) Die Kriterien für die Zusammenlegung von Anschlusspunkten gelten zum einen für die 

Bestimmung der Messwerte für die Verrechnung und zum anderen für die Bestimmung der 
Marktzugangsberechtigung der Kunden nach Art. 11 StromVV. 

(2) Beantragt ein Endverbraucher die zeitgleiche Messung mehrerer Anschlusspunkte, so gilt 
folgendes: 

a) Eine zeitgleiche Messung ist grundsätzlich möglich, wenn: 

�  Die Anschlusspunkte in einem galvanisch verbundenen Netz des VNB liegen 

�  Zwischen den Anschlusspunkten eine galvanische Verbindung in den Installationen 
des Endverbrauchers besteht 

b) Eine Verschachtelung von Anschlusspunkten auch ohne galvanische Verbindung auf der 
Endverbraucherseite ist möglich, sofern die Anschlusspunkte am selben Netz-
Stammkabel angeschlossen sind (vgl. Abbildung 34).  

 

Parzelle

Verschachtelung am selben Stammkabel erlaubt

Endverbraucher A

Zeitgleiche Messung
nicht erlaubt 

NS-Stammkabel 1 NS-Stammkabel 2MS Kabel

Parzelle

Verschachtelung mit Lastgangmessung am 
selben Stammkabel erlaubt

Zeitgleiche Messung
nicht erlaubt 

NS-Stammkabel 1 NS-Stammkabel 2

Endverbraucher A

 
 
Abbildung 34  Zeitgleiche Messung am gleichen Stammkabel 
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c) Fasst ein Endverbraucher mehrere Anschlusspunkte auf verschiedenen Netzebenen zu 
einer örtlichen und wirtschaftlichen Einheit zusammen, so sind alle überzähligen 
Netzanschlüsse auf einer der Leistungsmessung nachgelagerten Netzebene zu trennen 
oder in Reserve- oder Notanschlüsse zu überführen (vgl. Beispiel in Abbildung 35). Die 
nicht mehr genutzten Netzteile sind allenfalls gemäss Abschnitt 3.5.2 gesondert 
abzugelten. 

 

Parzelle

Galvanische Verbindung erlaubt

Endverbraucher A

Anschluss
getrennt 

NS-Stammkabel 1 NS-Stammkabel 2MS Kabel

 
 
Abbildung 35  Galvanisches Zusammenlegen von Anschlüssen 
 

�  Jeder Anschlusspunkt ist zu Lasten des Endverbrauchers mit einer Lastgangmessung 
auszurüsten.  

�  Allfällige zusätzliche Kosten für die Summenmessung/Summenbildung sind durch den 
Endverbraucher abzugelten. 

7.7. Beispiele zur Marktzugangsberechtigung 

7.7.1. Für folgende Fälle besteht grundsätzlich Mar ktzugangsberechtigung nach Art. 
11 StromVV unter Berücksichtigung von Art. 6 Abs. 2  StromVG.  

Situation A:  

(1) In einem Gebäude mit mehreren Endverbrauchern A, B und C mit jeweils einem Zähler: 

 

 
 
Abbildung 36  Situation A: Ein Gebäude, mehrere Endverbraucher je eigener Zähler 
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> 100’000 kWh = E 

< 100’000 kWh = E 

< 100’000 kWh = E 
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(2) Nur Endverbraucher A, ob Haushalt oder andere Kundengruppe, mit mehr als 100'000 kWh 
Jahresverbrauch, ist marktberechtigt. 

Situation B:  

(3) Ein Endverbraucher A (Bank) hat mehrere Zähler (A und A’) in einem Gebäude. 

(4) Variante a) Auf einem Zähler beträgt die Jahresenergiemenge mehr als 100'000 kWh, auf 
dem anderen weniger. 

(5) Variante b) Auf beiden Zählern beträgt die Jahresenergiemenge weniger als 100'000 kWh, 
zusammen ist die Menge grösser als 100'000 kWh 

 

 
 
Abbildung 37  Situation B: Ein Endverbraucher, mehrere Zähler 
 
(6) Für beide Varianten gilt: Der Endverbraucher erhält nur für beide Zähler zusammen 

Marktzugang. Ein Teilzugang für einen Zähler ist nicht zulässig. Der Endverbraucher bezahlt 
die Kosten der Zählerzusammenlegung (Lastgangzählung) und ist marktzugangsberechtigt. 

Situation C:  

(7) Ein Endverbraucher A hat zwei Gebäude, getrennt durch öffentlichen Boden (Strasse). Es 
besteht eine galvanische unterirdische Verbindung zwischen den Gebäuden. Nur ein 
Gebäude hat einen Zähler. 

 

 
Abbildung 38  Situation C: Ein Endverbraucher, zwei Gebäude mit galvanischer Verbindung 
 
(8) Der Verbrauch der beiden Gebäude kann summiert werden. Die beiden Gebäude zusammen 

können als geographische Einheit gelten (vgl. Abschnitt 7.6).  
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Situation D:  

(9) In einem Gebäude mit vielen kleineren Zählern gibt es einen Endverbraucher > 100'000 
kWh/a (relativ häufiger Fall). Es handelt sich um die Gemeinschaftsräume (Lift, Beleuchtung, 
usw.).  

(10) Als Endverbraucher ist eine Immobilienverwaltung, eine AG für Stockwerkeigentum oder ein 
Verband von Eigentümern eingetragen.  

(11) Im Vordergrund steht hier die Frage des «eigenen Jahresverbrauchs» nach Art. 11 Abs. 1 
StromVV sowie der Haushalte. 

 

 
 
Abbildung 39  Situation D: Ein Gebäude, mehrere kleine Zähler, ein Zähler > 100‘000 kWh 

Situation E:  

(12) Ein Besitzer hat in seinem Mietgebäude mehrere Zähler, die für Gemeinschaftsräume 
eingesetzt werden  

 

 
 
Abbildung 40  Situation E: Mietgebäude, mehrere Zähler für Gemeinschaftsräume 
 
(13) Der Endverbraucher muss die Kosten für die Zählerzusammenlegung (hardware- oder 

softwaremässig) bezahlen, dann ist er marktberechtigt. 

Situation F:  

(14) Ein Besitzer hat mehrere aneinanderliegende Gebäude ohne öffentlichen Grund dazwischen.  

(15) Es besteht demnach eine örtliche Einheit. Falls die wirtschaftliche Einheit neben der örtlichen 
Einheit besteht, kann der Endverbraucher die Zähler zusammenfassen. Er trägt die Kosten 
für die hardware- oder softwaremässige Zusammenlegung der Zähler (Lastgangmessung 
zwingend). 

5 > 100’000 kWh = E 

 

> 100’000 kWh = E 
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7.7.2. Für folgende Fälle ist eine Marktzugangsbere chtigung nach Art. 11 Abs. 1 
StromVV nicht gegeben.  

Situation G:  

(1) Ein Endverbraucher A hat zwei Gebäude, getrennt durch öffentlichen Boden (Strasse), die 
nicht am gleichen Stammkabel angeschlossen sind. 

 
 
Abbildung 41  Situation G: Ein Endverbraucher, zwei Gebäude durch öffentlichen Boden getrennt 
 
(2) Der Endverbraucher A hat separat für jedes Gebäude Marktzugang (d.h. der Verbrauch darf 

nicht summiert werden) oder nicht, denn die 2 Gebäude zusammen erfüllen das Kriterium der 
örtlichen Einheit nicht (vgl. Abschnitt 7.6). 

Situation H:  
(3) Das Kriterium der örtlichen Einheit gilt auch für Gebäude von Gebietskörperschaften (z.B. 

Gemeinden oder Kantone). Öffentliche Beleuchtung hat in der Regel auch keinen 
Marktzugang.  

7.8. Netze kleinerer räumlicher Ausdehnung eines Ne tzanschlussnehmers 
mit mehreren Endverbrauchern  

7.8.1. Pflicht des Endverbrauchers /Netzanschlussne hmers 
(1) Der Netzanschlussnehmer ist verpflichtet, die Energieverrechnung und die freie Wahl des 

Energielieferanten mit den entsprechenden Endverbrauchern zu regeln. Diese 
Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung des VNB.  

7.8.2. Auflösung eines Netzes kleinerer Räumlicher Ausdehnung (Abbildung 42) 
(1) Bei der Auflösung von gewachsenen Industrie-Arealen kann der VNB dem 

Netzanschlussnehmer gestatten, im Interesse der Verhältnismässigkeit auf den Einbau 
zusätzlicher Messeinrichtungen zu verzichten.  

(2) Im Verbrauch und Leistungsbezug stark schwankende Lasten sind grundsätzlich zu messen 
(Pmax > 30kVA und Benutzungsdauer < 1‘500h). 

(3) Kleinere konstante und abschätzbare Lasten können bei grossem Messaufwand bis zu einer 
Installationsanpassung pauschal verrechnet werden.  

(4) Bei Installationsänderungen ist die Messung in jedem Falle zwingend anzupassen. 
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Abbildung 42  Anschluss von Endverbrauchern am Anschluss eines Netzanschlussnehmers laut  
  Abschnitt 7.8.2. 

7.8.3. Netznutzungstarife für Endverbraucher an Net zen kleinerer räumlicher 
Ausdehnung 

(1) Die Endverbraucher am Netz kleinerer räumlicher Ausdehnung bezahlen dem VNB (direkt 
oder über den Netzanschlussnehmer) dieselben Netznutzungspreise, wie die direkt 
angeschlossenen Endverbraucher der gleichen Endverbrauchergruppe im Gebiet des VNB.  

(2) Die Netznutzungspreise für Endverbraucher, die Marktzugang beanspruchen, werden vom 
VNB in Rechnung gestellt.  

(3) Der Netzbetreiber stellt die Messapparate zur Verfügung oder regelt die Messung vertraglich 
mit dem Netzanschlussnehmer. 

7.8.4. Aufgaben des Verteilnetzbetreibers (VNB) 
(1) Der VNB vergütet dem Netzanschlussnehmer die anrechenbaren Netzkosten, die in der 

Regel in Anlehnung an die Berechnungsmethoden für Netzbetreiber bestimmt werden (wie 
z.B. MS-Leitungen, Transformation, Betrieb, Kontrolle, …), nicht aber die Hausinstallationen.  



© VSE / AES NNMV – CH 2009 64 

7.8.5. Gemeinsamer Betrieb einer Trafostation 
(1) Der Netzanschlussnehmer kann auch mit dem VNB eine gemeinsame Trafostation betreiben 

und die Details beispielsweise in einem Contracting-Vertrag regeln. (Abbildung 43) 
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Abbildung 43  Anschluss von Endverbrauchern am Anschluss eines Netzanschlussnehmers bei  
  einer gemeinsamen Trafostation 
 
 
 


